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Beginn des EU-Ausschusses: 9.04 Uhr


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann eröffnet die Sitzung.


Er teilt mit, daß drei Tagesordnungspunkte zu behandeln sein werden.


Er stellt die Frage, ob es zur vorgesehenen Tagesordnung Wortmeldungen gibt. – Dies ist nicht der Fall. Die Tagesordnung ist daher angenommen.


1. Punkt


Agenda 2000


COM KOM (98) 158 endg.; RAT 7073/98 AGRI 27 Agenda 6


Agenda 2000/Reform der gemeinsamen Agrarpolitik


(52829/EU XX. GP)


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann erteilt Bundesminister Mag Molterer zu einem einleitenden Statement zum gegenwärtigen Stand der Agenda 2000 das Wort.


Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer kündigt an, daß er den Verhandlungsstand des Agrarteils der Agenda 2000 aus seiner Sicht darlegen werde. 


Er gehe davon aus, daß der in Cardiff fixierte Zeitplan derzeit Gültigkeit hat, weil es keinen anderen gibt. Gemäß diesem Zeitplan sei vorgesehen, daß im März 1999 eine Gesamtentschei�dung über die Agenda 2000 getroffen werden wird, also über den Agrarteil, über die Struktur�politik, über den Finanzteil und über die Erweiterungsstrategie.


Im November des Jahres 1997 wurde auf Agrarministerebene einstimmig der Beschluß gefaßt, daß das Ziel der europäischen Agrarpolitik die Erarbeitung des europäischen Modells der Land�wirtschaft ist. Dieses Modell soll eine “multifunktionale” Form der Landwirtschaft beinhalten, was bedeutet, daß ein Bauer mehr ist als nur der Produzent von Lebensmitteln. Weiters muß im Rahmen dieses landwirtschaftlichen Modells nachhaltig gewirtschaftet werden können, das heißt, es muß auf die Belange der Umwelt Rücksicht genommen werden. Ferner muß im Rah�men dieses landwirtschaftlichen Modells in allen Regionen Europas gewirtschaftet werden können, es muß sich also um eine flächendeckende Landwirtschaft handeln, mit welcher auch die von der Natur benachteiligten Produktionslagen berücksichtigt werden. Außerdem muß diese Landwirtschaft wettbewerbsfähig sein.


Dieses europäische Modell der Landwirtschaft fand auch die Zustimmung des Europäischen Rates in Luxemburg.


Im März 1998 legte die Kommission ihre Vorschläge zur Agrarreform vor. Diese umfassen im wesentlichen die Kapitel Marktordnung, ländliche Entwicklung, horizontale Maßnahmen und die für die Agrarminister relevanten Abschnitte der Finanzverordnung.


Aus seiner Sicht gebe es derzeit große Übereinstimmung darüber, daß in Zukunft die gemein�same Agrarpolitik der Europäischen Union im wesentlichen auf zwei Säulen ruhen soll, einer�seits auf der Säule der Marktordnungen und Marktmaßnahmen, andererseits auf der Säule der ländlichen Entwicklung. 


Der Bereich der Marktordnungen sei der mit Abstand umstrittenste Bereich. Differenzen herr�schen vor allem über den Fragenkomplex, inwieweit Senkungen der institutionellen Preise tat�sächlich notwendig sind und welches Ausmaß diese Preissenkungen haben sollen. Gleichsam kommunizierendes Gefäß in dieser Preissenkungsdiskussion sei die Frage, wie die Einkom�menskompensation durch Direktzahlungen erfolgen soll. – Diese Frage sei derzeit offen.


Hinsichtlich Getreide stelle sich zusätzlich die Frage, ob es eine einheitliche Ackerflächen�prämie, also keine Differenzierung für die Ölsaaten, geben soll. In diesem Zusammenhang argu�mentierte die Kommission, daß eine einheitliche Ackerflächenprämie dazu führen würde, daß die Anbaurestriktionen für Europa, die sich aus dem Blair House-Agreement ergeben, wegfallen, wobei sich das Problem ergibt, wie ein entsprechender Nachweis erbracht werden kann. Betref�fend den Bereich der Eiweißpflanzen sind sich Kommission und Minister darüber einig, daß es eine Differenzierung auch in Zukunft geben soll. 


Ein weiterer Schlüsselbereich sei die Frage der Flächenstillegung. Derzeit stehe bereits fest, daß es in Zukunft eine Flächenstillegung geben wird, offen sei aber noch, wie diese vorgenom�men werden wird. Bisher galt für den Fall, daß sich die Minister nicht einigen, ein Flächen�stillegungsprozentsatz von 17,5 Prozent. Gemäß dem aktuellen Vorschlag der Kommission soll für den Fall, daß sich die Minister nicht einigen, der Flächenstillegungsprozentsatz null gelten. – Das sei von der politischen Relevanz ein gänzlich anderes System.


Betreffend Energie und Rohstoffe wurde anläßlich der Tagung in Gmunden “Crops for a Green Industry” im Zuge der österreichischen Präsidentschaft ein positiver Impuls in die Diskussion gebracht. Die Kommission wird eine Unterlage betreffend die Frage der nachwachsenden Roh�stoffe vorlegen.


In bezug auf Rindfleisch gebe es ebenfalls eine Diskussion betreffend die Notwendigkeit und den Umfang einer Preissenkung. Es müsse Klarheit über folgende nationale Fördermöglichkeit geschaffen werden: Eine Ausgleichsprämie wird teils von der EU europaweit einheitlich zur Ver�fügung gestellt, teils wird diese zwar von der EU finanziert, aber in den Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten gegeben. – Manche Delegationen befürchten, daß das zu einer Wettbe�werbsverzerrung führen könnte. Seiner Meinung nach sei das Argument der Mitgestaltung für die Mitgliedstaaten jedoch sehr wichtig.


Offen sei weiters die Frage der Extensivierungsprämie für die verschiedenen Tierkategorien. Aus österreichischer Sicht sei beim Preispaket bereits der wichtige Schritt gesetzt worden, daß bei den Prämienrechten – Mutterkuhprämie oder männliche Rinder – für die drei neuen Mitglied�staaten Schweden, Finnland und Österreich der Beitrittsvertrag und nicht die tatsächliche Aus�nutzung die relevante Größenordnung ist. 


Im Milchbereich stelle sich die Schlüsselfrage nach den Quoten. Eine Reihe von Mitgliedstaaten unterstützt massiv die Erhaltung der Quote. Vier Staaten, Dänemark, Schweden, Großbritannien und Italien, sprechen sich dezidiert für eine Abschaffung der Milchquote spätestens ab dem Jahr 2006 aus, und dieser Haltung schloß sich auch Griechenland an. Das würde bedeuten, daß es qualifizierte Minderheit gäbe, weil die Quotenverlängerung durch einen aktiven Beschluß der Minister spätestens im März 2000 erfolgen muß. 


Auch hinsichtlich der Milchpreissenkung stehe die Frage zur Diskussion, ob diese überhaupt notwendig ist und – wenn ja – in welchem Ausmaß.


Aus seiner Sicht werde es zu einer Einführung einer Milchkuhprämie als Element des direkten Einkommensausgleichs kommen. Offen sei die Frage, ob die Einführung dieser Prämie für weniger leistungsorientierten Regionen die optimale Regelung ist. 


Umstritten sei weiters die Frage der Quotenaufstockung.


Eine interessante Diskussion werde unter aktiven Milcherzeugern hinsichtlich einer Regelung geführt, daß de facto derjenige, der die Richtmenge bewirtschaftet, tatsächlich eine bessere Position haben soll als jener, der die Quote nicht bewirtschaftet, sondern nur verpachtet. In Deutschland laufe diese Diskussion unter dem Titel “Sofamelker”. 


Betreffend Weinmarktordnung hat die Kommission ebenfalls einen Reformvorschlag vorgelegt, der sich derzeit in technischer Prüfung befindet und eine brauchbare Arbeitsgrundlage darstellt. Kernpunkt dabei ist die Nord-Süd-Auseinandersetzung hinsichtlich Säureverwendung und Zuckerverwendung. Es gehe dabei also im wesentlichen um önologische Verfahren. Der diesbe�zügliche Vorschlag der Kommission sei aus österreichischer Sicht nicht unvernünftig.


Hinsichtlich der horizontalen Verordnungen gehe es erstens um die Frage der degressiven Staf�felung der Marktordnungsprämien nach Betriebsgröße. Hiebei handle es sich um eine politische Entscheidung, die mit der sachlichen Debatte wenig zu tun hat. Zweitens werde die Koppelung der Marktordnungsprämien mit Umweltauflagen in Erwägung gezogen. Dieser Punkt sei aus österreichischer Sicht kritisch zu diskutieren, weil das Umweltprogramm Österreichs nicht gefährdet werden soll. Drittens stehe die Frage des Arbeitskräftebezugs zur Debatte. In dieser Diskussion müsse man sehr vorsichtig sein. Frankreich schlägt diesbezüglich sozusagen ein Malussystem vor, während die österreichischen Ideen im Hinblick auf die Beschäftigungswir�kung in Richtung Bonussystem gehen.


Positiv sei der Bereich der ländlichen Entwicklung zu bewerten. Diesbezüglich sollen alle bisheri�gen Programme, nämlich das Umweltprogramm, das Forstprogramm, die Programme betref�fend Bergbauernförderung, Investitionsförderung, Jungbauernförderung und Sektorpläne sowie die bisherigen 5B-Maßnahmen, zusammengefaßt werden. Gemäß Strukturvorschlag soll es in Zukunft kein Ziel 5B mehr geben, statt dessen sollen entsprechende Maßnahmen horizontal im gesamten ländlichen Raum angeboten werden können. Diesbezüglich bestehe eine weitge�hende Übereinstimmung der Mitgliedstaaten. Seiner Meinung nach könne man in diesem Zu�sammenhang einen Schritt nach vorne tun.


Die Finanzdiskussion sei etwas schwieriger geworden: Gemäß dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission für die Jahre 2000 bis 2006 war vorgesehen, das bisherige System der Koppe�lung an das Wirtschaftswachstum im Prinzip weiterzuführen. Mit dem Eigenmittelbericht der Kommission ist nun die Idee der Kofinanzierung der Marktordnungsprämien, die bisher aus�schließlich von der EU bezahlt wurden, aufgetaucht, dies vor dem Hintergrund, daß die Kofinan�zierung der Marktordnungsprämien in Deutschland eine massive Entlastung der Nettozahler�position brächte, in Frankreich hingegen aufgrund der anderen Struktur eine massive Belastung. Dieses Thema sei daher heiß umstritten, und es werden zugleich prinzipielle Fragen im Land�wirtschaftsrat diskutiert, etwa die Renationalisierung oder die potentielle Wettbewerbsverzer�rung.


Eine weitere Idee bestehe darin, den Budgetaufwand des Jahres 1999 unter Berücksichtigung der Inflationsrate zur Basis zu machen. Auch diese Frage müsse eindeutig geklärt werden, da man in der Landwirtschaft über den künftigen finanziellen Rahmen informiert sein müsse.


Hinsichtlich der Tätigkeiten im Rahmen der österreichischen Präsidentschaft teilt Bundesmi�nister Mag. Molterer mit, daß er am heutigen Abend im Plenum des Europäischen Parlaments über den Stand der Agenda 2000 berichten werde. Im Bereich der Marktordnungen konnte Österreich seiner Meinung nach im Zusammenhang mit der ländlichen Entwicklung tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zur Klärung leisten.


Insgesamt könne gesagt werden, daß Österreich das Ziel, das man sich im Rahmen des Cardiff-Fahrplans gesteckt hat, tatsächlich erreichen werde, nämlich der deutschen Präsident�schaft ein Paket zu übergeben, mit welchem der vorgesehene Entscheidungsprozeß bis März 1999 ermöglicht wird. So gesehen habe Österreich eine undankbare Aufgabe, was auch auf Regierungsneubildungen beziehungsweise Regierungsumbildungen in einzelnen Mitglied�staaten zurückzuführen sei. Allein in der Zeit seit Juli, in der er den Vorsitz innehat, habe er acht neue Minister zu begrüßen gehabt, was in der jetzigen heiklen Entscheidungsphase die Tätigkeit innerhalb der Präsidentschaft selbstverständlich nicht erleichtere. 


Bundesrat Dipl.-Ing. Hannes Missethon (ÖVP, Steiermark) stellt die Frage an Bundesminister Mag. Molterer, wie er die Ergebnisse des Agrarministerrates in St. Wolfgang bewerte, der unter dem Motto “Integrierte ländliche Entwicklung” stand, und wie sich im Hinblick darauf der aktuelle Stand der Diskussionen im Rahmen der Agenda 2000 präsentiere.


Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer führt aus, daß man in St. Wolfgang das Ziel verfolgt habe, die ländliche Entwicklung als zweites Standbein der Euro�päischen Unionspolitik im Bereich Landwirtschaft zu forcieren. Im Rahmen der österreichischen Präsidentschaft habe man bewußt dieses Thema gewählt, weil dieses für die österreichische Landwirtschaft unendlich wichtig ist, etwa im Hinblick auf die Bergbauernförderung oder auf das Forstprogramm, und es sei gelungen, einigen Ministern, die sich mit dieser Frage noch nicht intensiv beschäftigt hatten, klarzumachen, wie wichtig eine integrale Sichtweise im ländlichen Bereich ist. Österreich konnte beispielsweise die Vernetzung mit dem Tourismus unter dem Mot�to “Urlaub auf dem Bauernhof” aufzeigen beziehungsweise erstmalig bei einem Minister�treffen die Forst�wirtschaft in ihrer Vielfalt präsentieren. – So gesehen sei St. Wolfgang ein Erfolg ge�wesen.


Bundesrat Karl Drochter (SPÖ, Wien) meint, daß die Tatsache, daß Bundesminister Mag. Molterer in der nächsten Runde mit insgesamt acht neuen Ministern konfrontiert sein werde, möglicherweise eine Chance biete, das Agrarförderungssystem wesentlich zu verändern. Denn die Zahlungen seien in der Form, wie sie bisher erfolgt sind, nicht unbedingt als treffsicher, beschäftigungswirksam oder gar ausgewogen zu bezeichnen.


Auf die europäische Landwirtschaft werden noch große Herausforderungen zukommen. In naher Zukunft werde die EU wieder mit der WTO verhandeln, und bekanntlich machen die Amerikaner starken Druck in Richtung einer weiteren Liberalisierung der Landwirtschaft. Welche konkreten Auswirkungen werde das auf die Landwirtschaft in Europa und vor allem in Österreich haben? Die österreichische Landwirtschaft in Europa sei jetzt schon aufgrund ihrer Kleinstruktur benachteiligt, und es gebe in Österreich einen starken Rückgang der Beschäftigung in der Land�wirtschaft. 


Ferner sei die Frage zu stellen, wie man in Europa mit der Problematik der Osterweiterung in bezug auf die Landwirtschaft fertig werden könne. Denn dafür reichen die Mittel, die in Europa für die Landwirtschaft aufgewendet werden, überhaupt nicht aus. Wenn das gesamte Agrar�förderungssystem für die Zukunft nicht geändert wird, dann könne die gesamte Problematik innerhalb des festgelegten Zeitrahmens und mit den vereinbarten Zielsetzungen nicht bewältigt werden.


Im Rahmen der Agenda 2000 müsse man die Chancen nützen, die sich einer sozial ausgewo�genen Agrarpolitik bieten. Ferner müßte sich die Landwirtschaftspolitik viel mehr an den Bedürf�nissen der Konsumenten orientieren, die Überschüsse müßten abgebaut werden.


Im Rahmen der Forstwirtschaft werde jetzt wieder vorgeschlagen, daß die Höhe der Ausgleichs�zahlungen von der Fläche des Waldes, gemessen in Hektar, abhängig sein soll. In diesem Zusammenhang müßte man überlegen, ob es aus ökologischer und beschäftigungspolitischer Sicht sinnvoll ist, weitere Programme zur Sanierung der Schutzwälder zu entwickeln, die in Österreich, aber auch weltweit eine besondere Bedeutung haben. 


Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer meint im Hinblick auf die einleitende Bemerkung von Bundesrat Drochter, daß die sozialdemokratischen Ansätze in�nerhalb der Landwirtschaft in Europa mindestens so vielfältig sind wie die Landwirtschaft selbst. (Bundesrat Drochter: Es gibt auch Generationsunterschiede in der Landwirtschaft!) Selbstver�ständlich gebe es auch Unterschiede in der Anschauung.


Es sei richtig, daß der Landwirtschaftsanteil des Unionsbudgets ungefähr 50 Prozent des ge�samten Budgets beträgt, und zwar deshalb, weil es sich hiebei um den einzigen seit Jahrzehn�ten gemeinschaftlich verwalteten Bereich handelt. Wenn man das Budget für die Landwirtschaft der EU und die Budgets der nationalen Mitgliedstaaten zusammenrechnet und in Relation zu den EU-weiten Gesamthaushalten stellt, wird hingegen klar, daß nur etwa 2 Prozent insgesamt für die Landwirtschaft aufgewendet werden.


Eine Voraussetzung für Verhandlungen mit der WTO sei, daß Europa eine gemeinsame Stra�tegie hat. Daher sei die Entwicklung des europäischen Modells, ergänzt um soziale und ökolo�gische Aspekte, sehr wichtig.


Im Zusammenhang mit der Osterweiterung trete er dafür ein, daß es Übergangsregelungen geben muß. Es müssen die Bedingungen gestaltet werden, damit die Erweiterung tatsächlich die Chancen bietet, die man sich für alle betroffenen Sektoren erwartet. 


Auch trete er sehr für eine Partnerschaft mit den Konsumenten ein. Im idealen System sei seines Erachtens die Direktzahlung dort notwendig, wo ein natürlicher Ausgleich vonnöten ist. Allerdings klaffe eine Lücke zwischen der theoretischen Bereitschaft und der praktischen Markt�realität. Daher seien für eine Stabilisierung des agrarischen Einkommens Ausgleichszahlungen notwendig.


Er teile die Einschätzung von Bundesrat Drochter, daß Forststrategien auch im Rahmen der Unionspolitik schwerpunktmäßig im Bereich der Schutzwälder einzusetzen sind. Nicht die Aufforstung solle das wesentliche Förderkriterium sein, sondern Waldpflege und die Schutzfunk�tion des Waldes.


Bundesrat Dr. Paul Tremmel (Freiheitliche, Steiermark) stellt zu Bundesminister Mag. Molterer fest, daß dessen Ausführungen durchaus schlüssig zu sein scheinen. Man könne feststellen, daß größte Bemühungen hinsichtlich eines gemeinsamen Marktes für die Landwirtschaft ange�stellt werden. In der innerstaatlichen österreichischen Situation ergeben sich hingegen eklatante Probleme. Etwa betrage der Schweinepreis sei ungefähr 40 Jahren 10 S. Daher stelle sich die Frage, wie die innerstaatlichen negativen Entwicklungen abgefedert werden können, um dem Bauernstand das Überleben zu sichern. Welche Maßnahmen gebe es in diesem Zusammen�hang?


Bundesminister Mag. Molterer habe am Beispiel von Deutschland und Frankreich sehr schlüssig das Finanzierungsmodell dargestellt, gemäß welchem die Nettozahler einerseits entlastet, ande�rerseits weiter belastet werden. Aus dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates betreffend die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 gehe hervor, daß die verfügbaren jährlichen Mittel bei 500 Millionen Ecu liegen. Nach welchem Schema werden diese Mittel aufgebracht? Gibt es hiebei Finanzierungsgerechtigkeit im Sinne eines europäischen Finanzausgleichs? 


Weiters stellt der Redner die Frage, wie bezüglich Milchquotenregelung der Sanktionsmechanis�mus verbessert werden kann.


In Österreich gebe es Gott sei Dank noch drei wertvolle Güter in hinreichendem Ausmaß: reine Luft, unvergiftete Erde und klares Trinkwasser. Bundesminister Mag. Molterer möge im Hinblick darauf die Frage beantworten, ob es gelungen sei, daß die anderen Mitgliedstaaten die österrei�chischen Umweltparameter annehmen und sich diesbezüglichen Sanktionen unterwerfen.


Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer stellt fest, daß die Abwanderungsrate aus dem Bereich der Landwirtschaft zu Beginn der neunziger Jahre höher war als derzeit, wobei diese Rate nicht von der Situation in der Landwirtschaft allein bestimmt wird, sondern auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Die pessimistischen Prognosen vor dem EU-Beitritt Österreichs sind also nicht eingetroffen. Man möge daher nicht eine Ent�wicklung herbeireden, die nicht der Realität entspricht. Es könne aber nicht geleugnet werden, daß die Situation selbstverständlich schwierig sei. 


Die gegenwärtige Situation auf dem Schweinemarkt sei einerseits auf die BSE-Krise, anderer�seits auf die Ausfuhrsperre der Niederlande wegen Schweinepest zurückzuführen, was eine Verbrauchssteigerung und folglich Preissteigerung auf dem Schweinemarkt zur Folge hatte. Logischerweise erfolgte daraufhin eine Mengenausweitung. Zum gleichen Zeitpunkt kam es zur Asienkrise, welche eine Verlangsamung insbesondere der dänischen Exporte bewirkte, und zur Krise in Rußland, wohin traditionellerweise rund 25 Prozent der Schweineexporte gegangen waren. 


Um dieser Situation zu begegnen, stellen Bund und Länder gemeinsam 300 Millionen Schilling in Form einer Hilfsmaßnahme für die betroffenen Produzenten zur Verfügung. Am kommenden Montag werde in Brüssel über Nahrungsmittelexporte im Umfang von 100 000 Tonnen als Hilfeleistung nach Rußland verhandelt werden, um den Markt wieder flottzumachen. Außerdem wurden im Landwirtschaftsministerium Maßnahmen wie die Stundung von Kreditrückzahlungen bei neu investierten Betrieben vorgesehen. Innerhalb der Union gibt es weiters eine Debatte über noch zu setzende strukturelle Maßnahmen wie Gewichtsreduktion oder Stillegungen mit dem Ziel der Mengenreduktion. – Auch in diesem Zusammenhang müsse es ein EU-weites Re�gulativ geben, damit nicht einzelne Staaten benachteiligt werden. 


Die 500 Millionen Ecu Vorbeitrittshilfe werden aus dem EU-Haushalt in dem Ausmaß finanziert, in dem die Mitgliedstaaten in den EU-Haushalt einzahlen. Mit dieser Vorbeitrittshilfe soll die Ent�wicklung jener Strukturen ermöglicht werden, die notwendig sind, um die Standards auf euro�päische Ebene zu heben, zum Beispiel hinsichtlich der phytosanitären beziehungsweise der veterinärmedizinischen Kontrolle. Aus seiner Sicht sei dieser Betrag gut investiert, wenn damit dazu beigetragen werden kann, daß die entsprechenden Standards erreicht werden, weil dann die Wettbewerbskluft geringer ist.


Sanktionsmaßnahmen werden in der Form getroffen, daß – wie jetzt zum Beispiel bei Italien – zwar keine Strafe gezahlt werden muß, der betreffende Staat aber weniger an Mitteln erhält. Der gegenwärtige Streit mit Italien sei derzeit beim EuGH anhängig. 


Gemäß den forstwirtschaftlichen Förderregulativen sei bisher die Aufforstung das wesentliche Kriterium. Österreich mit einem Waldanteil von 47 Prozent sei selbstverständlich nicht das Auf�forstungsland Nummer eins. Das habe dazu geführt, daß die Mittel überwiegend in waldarme Staaten geflossen sind. Daher sei Österreich nun bestrebt, darauf hinzuwirken, daß Mittel in ver�stärktem Maß auch für die Waldpflege vergeben werden. 


Hinsichtlich der Bindung der Marktordnungsprämien an Umweltauflagen müßten ebenfalls EU-einheitliche Standards geschaffen werden, die es bisher nicht gibt. Zu diesem Zweck müßte mittelfristig ein Programm erarbeitet werden, das sich aus vielen einzelnen Initiativen zusam�mensetzt.


Bundesrat Leopold Steinbichler (ÖVP, Oberösterreich) ersucht Bundesminister Mag. Molterer darzulegen, wie er die Ergebnisse der Konferenz in Gmunden bewertet. Wie ist der aktuelle Stand der Diskussion betreffend nachwachsende Rohstoffe? Gibt es im Rahmen der österreichi�schen Präsidentschaft realistische Ansätze, hinsichtlich der Beimengung von 2 Prozent Biosprit Druck auf die anderen Mitgliedstaaten zu machen beziehungsweise ihnen entsprechende An�reize zu bieten? 


Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer teilt mit, daß bereits beim Juni-Ministerrat der Beschluß gefaßt wurde, daß die Kommission verpflichtet wird, bis Ende des Jahres 1998 einen Bericht zur Strategie betreffend nachwachsende Rohstoffe und Energieträger vorzulegen. Die Kommission und insbesondere Kommissar Fischler meinen dazu allerdings, daß, wenn es zu einer Ausweitung des Einsatzes erneuerbarer Energieträger kommt, das nicht ausschließlich Aufgabe der Agrarpolitik sein kann, sondern es einen breiteren Ansatz geben muß. Derzeit gebe es prinzipiell breite Zustimmung zu den österreichischen Vorschlägen, Details müssen noch diskutiert werden. 


Zur Frage der Beimischung von 2 Prozent Biosprit könne er sagen, daß er diesen Vorschlag ein�gebracht hat, weil gemäß der EU-Steuerrichtlinie eine zweiprozentige Anwendung von erneuer�baren Energieträgern steuerlich zu begünstigen beziehungsweise steuerfrei zu stellen ist. 


Bundesrat Johann Payer (SPÖ, Burgenland) meint, daß man dem europäischen Modell der Landwirtschaft, wie es Bundesminister Mag. Molterer dargestellt hat, prinzipiell zustimmen kann. Tatsache sei jedoch nach wie vor, daß die Agrarausgaben weiterhin steigen, die Arbeitsplätze in diesem Bereich jedoch weniger werden und daß außerdem die Umweltprogramme Österreichs manchmal gefährdet sind.


Der Redner stellt konkret die Frage an Bundesminister Mag. Molterer, wie er die Möglichkeit einschätze, daß seitens der Europäischen Union für die Bergbauern ein Sockelbetrag eingeführt wird.


Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer macht Bundesrat Payer darauf aufmerksam, daß die Agrarausgaben in der Europäischen Union noch vor wenigen Jahren deutlich über 50 Prozent beziehungsweise weit darüber lagen. Der relative Anteil ist also nicht im Steigen begriffen.


Wenn einerseits gesagt werde, daß man auf Direktzahlungen umstellen soll, weil sie treff�sicherer sind, und von den Preisausgleichen abgehen soll, zur selben Zeit aber eine Debatte über die Reduktion des Agrarbudgets geführt wird, dann machen sich die Bauern begreiflicher�weise Sorgen. Daher wird es seiner Meinung nach zu einem Ausbau der leistungsbezogenen Ausgleichszahlungen kommen, diese werden dann aber logischerweise einen entsprechenden budgetären Aufwand notwendig machen. – Die österreichische Bundesregierung vertritt die Linie, daß die Preissenkungen möglichst gering ausfallen sollen, weil auch die Nettozahlerposi�tion Österreichs zu beachten ist. 


Betreffend Sockelbetrag soll es gemäß dem jetzigen Diskussionsstand eine “Durchschnittsbe�trachtung” bei der Ausgleichszulage je Hektar geben, was bedeutet, daß es einem Mitgliedstaat ermöglicht wird, innerhalb eines festgesetzten Durchschnitts Differenzierungen auch durch Sockelbeträge zu treffen. 


Bundesrat Andreas Eisl (Freiheitliche, Salzburg) meint im Hinblick auf die Osterweiterung, daß er sich nicht vorstellen könne, daß es noch eine weitere Absenkung der Agrarpreise geben kann.


Er stellt die Frage, ob hinsichtlich der Milchkontingente eine Möglichkeit besteht, daß die öster�reichischen Betriebe nachziehen können. 


Um die Erhaltung der bäuerlichen Strukturen stehe es schon in der gegenwärtigen Situation vor der Osterweiterung nicht gut. Die Direktzahlungen laufen aus, das Umweltprogramm ist bereits in Frage gestellt worden. Wird es diesbezüglich nach 2000 neue Verhandlungen geben, und wie wird sich die Situation voraussichtlich entwickeln? 


In Anbetracht dessen bringt Bundesrat Eisl folgenden Antrag im Hinblick auf die Existenz�sicherung der Bauern ein:


Antrag


auf Stellungnahme


gemäß Art. 23e Abs. 1 B-VG


der Bundesräte Andreas Eisl, Mag. John Gudenus und Kollegen betreffend Agenda 2000/Re�form der Gemeinsamen Agrarpolitik (56829/EU XX. GP)


Der EU-Ausschuß wolle beschließen:


“Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft wird aufgefordert, bei den Verhandlungen über die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik folgende Zielsetzungen zu vertreten:


Erhaltung unserer bäuerlich strukturierten, nachhaltigen Landwirtschaft durch eine gezielte För�derungspolitik im Preis-, Struktur-, Sozial- und Steuerbereich unter besonderer Berücksichtigung des Arbeitsplatzes Bauernhof


Schaffung der einkommensmäßigen Voraussetzungen für eine solche Landbewirtschaftung, wobei die überwiegende Einkommensschöpfung über den Markt zu erzielen ist und staatliche Transfers nur unterstützenden Charakter haben sollen


Sicherung der bergbäuerlichen Existenz durch gezielte Fortentwicklung der Bergbauernförde�rung und spezifische Strukturprogramme


Keine Absenkung der Produktpreise für Milch, Getreide und Fleisch auf Weltmarktniveau sowie Beibehaltung der Milch-Quotenregelung mindestens bis zum Jahr 2006 


Reform der Strukturpolitik in Richtung effizienter, agrarspezifischer Förderungsprogramme für den ländlichen Raum


Unterstützung einer umweltgerechten Landwirtschaft und Ablehnung des Gentechnik- und Hormoneinsatzes in der Nahrungsmittelproduktion


Renationalisierung der landwirtschaftlichen Einkommenspolitik, um die strukturellen Unter�schiede der Mitgliedstaaten besser berücksichtigen zu können


Reform der WTO-Regeln unter stärkerer Berücksichtigung von Sozial- und Umweltstandards im Sinne der Schaffung fairer Wettbewerbsregeln.”


Das gegenständliche Vorhaben ist durch Bundesgesetz oder Bundesverfassungsgesetz umzu�setzen oder auf die Erlassung eines unmittelbar anwendbaren Rechtsaktes gerichtet, der Ange�legenheiten betrifft, die durch Bundesgesetz oder Bundesverfassungsgesetz umzusetzen wären. 


*****


Bundesrat Mag. John Gudenus (Freiheitliche, Wien) stellt die Frage, wie sich die Holzzerti�fizierung in Europa auswirkt, auch im Hinblick auf die Frage der erneuerbaren Energie. 


Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Mag. Wilhelm Molterer stellt fest, daß er die Auffassung von Bundesrat Eisl teile, daß für Österreich die Frage des Milchkontingents eine Schlüsselfrage ist, insbesondere für die benachteiligten Gebiete. Hinsichtlich der Aufstockung bestehe das Problem, daß der Preisdruck gleichzeitig mit der Erhöhung der Quote und somit der Menge steigt. 


In bezug auf das österreichische Umweltprogramm sei deutlich festzustellen, daß dieses nicht gefährdet ist. Er habe darauf Wert gelegt, daß die Marktordnungsprämien für die Erfüllung von Umweltauflagen sehr restriktiv behandelt werden.


Derzeit wird ein Umweltprogramm für das Jahr 2000 vorbereitet und wird mit der Kommission zu verhandeln sein. Das geltende Umweltprogramm gilt über das Jahr 2000 hinweg, die Erarbei�tung des neuen ÖPUL 2000 sei aber auf jeden Fall vonnöten.


Zur Frage der Ostöffnung könne er an die Ausführungen von Bundespräsident Dr. Klestil anläß�lich der Bundesversammlung anschließen: Es möge sich jeder selbst die Frage stellen, ob er es verantworten kann, daß die Sicherheitszone Europa nicht ausgeweitet wird. – Unmittelbare Auf�gabe sei es, jene Bedingungen sicherzustellen, mit welchen die Risiken minimiert werden.


Zur Frage des Bundesrates Mag. Gudenus stellt der Redner fest, daß die Produktion von er�neuerbarer Energie eine wichtige Perspektive für die Forstwirtschaft sei. – Wenn der Markt die Holzzertifizierung verlangt, dann wird die Holzwirtschaft diesem Marktwunsch nachkommen. Die Holzzertifizierung müsse allerdings auf einer offiziellen Basis vorgenommen werden. 


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann bringt den Antrag der Bundesräte Andreas Eisl, Mag. John Gudenus und Kollegen betreffend Agenda 2000/Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik zur Ab�stimmung. – Dieser bleibt in der Minderheit und ist daher abgelehnt.


2. Punkt


Informeller Gipfel in Pörtschach (Ergebnisse)


SN 150/98


Europäischer Rat (Cardiff) 15. und 16. Juni 1998 – Schlußfolgerungen des Vorsitzes


(52026/EU XX. GP)


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann erteilt zum Tagesordnungspunkt 2 Sektionschef Dkfm. Stacher aus dem Bundeskanzleramt das Wort zu einem Bericht über die Ergebnisse des informellen Gipfels in Pörtschach.


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) stellt einleitend fest, daß das Ergebnis des informellen Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs in Pörtschach etwas anders ausfiel, als man ursprünglich angenommen hatte.


Der Vorschlag zur Abhaltung dieses Gipfels wurde von Deutschland in Cardiff eingebracht, ohne Österreich vorher konsultiert zu haben. Diese Vorgangsweise sei jedenfalls alles andere als ko�operativ gewesen. Man einigte sich in Cardiff, beim Treffen in Pörtschach vor allem die Themen “Bürgernähe” und “Subsidiarität” zu diskutieren, wobei das Thema “Subsidiarität” zu diesem Zeit�punkt gerade aufgrund des Briefes Kohl – Chirac an Aktualität gewonnen hatte. Ansonsten gab es keine konkreten Themenvorschläge.


Bei der vom Bundeskanzler durchgeführten “tour de capitales” zur Vorbereitung des Treffens in Pörtschach sei es entsprechend schwierig gewesen, die Themen so festzulegen, daß eine konkrete Tagesordnung mit Unterlagen erarbeitet werden konnte. In Anbetracht dessen sei die Ausgangsposition für das informelle Treffen nicht optimal gewesen.


Daß es trotzdem zu einem erstaunlich positiven Ergebnis kam, sei für alle Beteiligten eine er�freuliche Überraschung gewesen. Wahrscheinlich sei es zu diesem Ergebnis durch die Offenheit der Auseinandersetzung gekommen. In der informellen Atmosphäre konnten Probleme ange�sprochen werden, die in formellen Räten eher zu Positionskämpfen führen. Es könne im Zusam�menhang mit dem Treffen von Pörtschach von einem neuen Aufbruch in Richtung einer koope�rativen Bewältigung der anstehenden Probleme, begleitet von einem gewissen Paradigmen�wechsel in der europäischen Politik, gesprochen werden. Festgefahrene Ansichten und die einseitige, stabilitätsorientierte Sichtweise wurden ein wenig relativiert, Europa wurde wieder als Gesamtkomplex betrachtet.


Die Gründe für diese Haltungsänderung liegen möglicherweise auch in einem Wechsel der han�delnden Personen. Aufgrund des Wahlergebnisses in der Bundesrepublik waren die Deutschen relativ schwach vertreten, der jetzige Bundeskanzler Schröder war zu diesem Zeitpunkt nur Be�obachter und brachte sich nur sehr zurückhaltend ein, sehr im Unterschied zu seinem Vorgän�ger Kohl, der die Debatte in den letzten Jahren im Sinne der absoluten Durchsetzung der Kri�terien von Maastricht stets beherrschte.


Ausgangspunkt der Diskussion in Pörtschach war die Erkenntnis, daß die Union bisher viel er�reicht hat, daß aber einige Gebiete Nachholbedarf haben. Aufgrund der Einführung des Euro werde die Erreichung des Binnenmarktes nun auch monetär abgesichert. Europa sei eine Ge�meinschaft der Stabilität geworden. Obwohl der Euro de facto noch nicht eingeführt ist, wurde er im Zuge der Südostasienkrise und der Rußlandkrise von den Märkten bereits als Gegebenheit akzeptiert, was eine unerwartet große Stabilität und relative Unverletzbarkeit Europas zur Folge hatte.


In Pörtschach wurde auch Übereinstimmung darüber erzielt, daß ein gemeinsamer Markt und eine gemeinsame Währung noch nicht die europäische Gemeinsamkeit schlechthin darstellen, sondern daß noch viele andere Dinge im Sinne einer Bündelung der politischen Kraft Europas und im Interesse der Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden müssen.


In Pörtschach war man bemüht, diesen politischen Prozeß, der in Cardiff bereits angeregt wurde, mit Leben zu erfüllen, neue Impulse zu setzen und vor allem die Bürgernähe wieder in den Mittelpunkt der europäischen Politik zu stellen.


Die Politikbereiche, die man in diesem Zusammenhang als relevant für den europäischen Bür�ger betrachtet, sind vor allem die Erlangung von wirtschaftlicher Stabilität und hohen Beschäf�tigtenzahlen, die Stärkung der inneren Sicherheit sowie die Rolle, die die Europäischen Union in der Welt einnimmt, vor allem auch hinsichtlich einer Weiterentwicklung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, was für den europäischen Bürger aufgrund der Unruhen in Europa und der Welt von großer Bedeutung ist.


Der genannte Prozeß wurde in Pörtschach in Gang gesetzt, er muß beim Europäischen Rat in Wien vertieft und in den kommenden Präsidentschaften fortgesetzt werden.


Zum Ablauf in Pörtschach selbst: Unerwartet, aber wahrscheinlich für die Bedeutung des Gipfels nicht negativ, war die Anwesenheit von Jassir Arafat, der zu Beginn des Treffens die Möglichkeit wahrnahm, einen Bericht über die Verhandlungen in den USA abzugeben und das Ergebnis aus seiner Sicht darzustellen. Die bei diesem Treffen anwesenden europäischen Staatsmänner be�grüßten es, daß der Stillstand in den Friedensverhandlungen beendet und der Verhandlungspro�zeß wieder in Gang gebracht werden konnte. Arafat dankte der Europäischen Union für die maßgebliche Mitwirkung im Friedensprozeß und verlieh der Hoffnung Ausdruck, daß dieser Frie�densprozeß weiterhin sowohl politisch als auch finanziell unterstützt wird. Es wurde vereinbart, eine Geberkonferenz vorzubereiten beziehungsweise in diesem Jahr noch abzuhalten, bei wel�cher die internationalen Finanzinstitutionen, die EU und weitere beteiligte Staaten wie die USA oder Norwegen an einem Tisch tagen werden. Die Staats� und Regierungschefs erklärten sich in Pörtschach bereit, diesen Friedensprozeß weiter zu unterstützen. 


Offiziell wurde das Treffen durch eine Rede des Präsidenten des Europäischen Parlaments Gil Robles eröffnet, gefolgt von einer Rede des Vorsitzenden des Rates für allgemeine Angelegen�heiten Dr. Wolfgang Schüssel. Gil Robles unterstrich die Bedeutung des europäischen Sozial�systems und die Wichtigkeit einer entsprechenden Beschäftigungspolitik. Er informierte über die stärkere Zusammenarbeit der nationalen Parlamente und über das geplante Treffen der Parla�mentspräsidenten am 1. Dezember 1998 in Wien. Gil Robles unterbreitete weiters einen Vor�schlag betreffend eine europäische Steuer, der jedoch nicht auf große Gegenliebe stieß.


Außenminister Dr. Schüssel betonte, daß der hohe Repräsentant für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Mr. beziehungsweise Mrs. GASP, möglichst rasch bestellt werden müsse. Weiters informierte er über die Themen Rußland und Kosovo.


Es folgte die Beschlußfassung über die Verleihung einer europäischen Ehrenbürgerschaft an den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl. Es ist dies die zweite europäische Ehrenbürgerschaft, die erste Ehrenbürgerschaft dieser Art wurde an Jean Monnet verliehen.


Anschließend wurden die Themen Wachstum, Wirtschaft und Beschäftigung behandelt. Die österreichische Präsidentschaft ist dadurch gekennzeichnet, daß Österreich zusätzlich zu dem Stabilitätsaspekt der Währungsunion auch den Aspekt der Beschäftigungsunion einbringen konnte. Es wird derzeit von allen Regierungschefs als blamabel angesehen, daß die Arbeits�losigkeit in Europa in Zeiten einer guten Konjunkturlage auf einem sehr hohen Niveau bleibt. 5 Prozent der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union sind als arbeitslos registriert, in manchen Staaten beträgt die Arbeitslosigkeit 15 bis 16 Prozent, wobei die Jugendarbeitslosig�keit ein erhebliches Problem darstellt.


Die Umsetzung des Binnenmarktes verläuft relativ klaglos. Die Realisierung der gemeinsamen Währung ist ein Erfolg, die Weiterentwicklung der Union durch den Vertrag von Amsterdam harrt noch der rechtlichen Möglichkeiten zur Umsetzung, weil dieser noch nicht von allen Mit�gliedstaaten ratifiziert ist. Frankreich wird im Frühjahr ratifizieren und voraussichtlich an die Rati�fizierung die Bedingung knüpfen, daß die Debatte über die Institutionenreform sofort aufzuneh�men ist. 


Die genannten Punkte allein markieren jedoch noch keine zufriedenstellende Weiterentwicklung vor allem hinsichtlich der Stärkung der Wachstumskräfte und der Förderung der Beschäftigung. Dazu müsse vielmehr die Koordination der Wirtschaftspolitik vertieft werden, um die Euro�päische Union im globalen Wettbewerb zu stärken. Die Koordination der Wirtschaftspolitik be�ruht auf einem ursprünglich französischen Vorschlag, dem sich einige Staaten mit Interesse anschlossen, weil auf diese Weise die Präponderanz der Europäischen Zentralbank etwas in den Hintergrund gerückt werden kann und eine ausgewogenere Sicht ermöglicht wird.


Es erging daher das Ersuchen an die Finanzminister, zu den Fragen der wirtschaftspolitischen Koordination bis zum Europäischen Rat von Wien entsprechende Vorschläge auszuarbeiten, die einen Dialog mit der EZB mit einschließen müssen, wobei die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank allerdings nicht angetastet werden darf, die Sozialpartner aber dennoch in diesen Dialog einbezogen werden sollen. 


Abgesehen davon sollen sich die Finanzminister über die steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit als Motiv für eine Verstärkung der Koordination der Steuerpolitik Gedanken machen und entsprechende Vorschläge unterbreiten.


Im Vorfeld der Einführung der gemeinsamen Währung gab es weitgehende gemeinsame Kon�vergenzbemühungen, nicht zuletzt aufgrund der Maastricht-Kriterien und der damit verbundenen Annäherung der Zinssätze in Europa. Man befinde sich also auf einem sehr erfolgreichen Kon�vergenzpfad. Die Inflationsraten sind in ganz Europa auf einem historisch niedrigen Niveau, sodaß die Voraussetzungen für niedrige Zinsen in der Euro-Zone und damit für eine Unterstüt�zung von inflationsfreiem Wachstum günstig wie noch nie sind.


Im Hinblick auf die internationale Wirtschaftslage ist man sich in der EU der Notwendigkeit der Stärkung der eigenen Position bewußt, um die asiatische und die Rußlandkrise bewältigen zu können, wobei diese Krisen die europäischen Staaten bisher nicht wirklich im Kern getroffen haben. Das ist selbstverständlich ein zusätzlicher Ansporn, die Euro-Zone entschlossener und kohärenter nach außen auftreten zu lassen. Diese Entwicklung wird von den Vereinigten Staaten nicht unbedingt positiv gesehen, und es wird auf den Finanzmärkten früher oder später zu einem Konditionen- und Stärkewettbewerb zwischen Dollar und Euro kommen.


Die Finanzminister wurden auch ersucht, konkrete Vorschläge zur Reform des internationalen Finanzsystems im Lichte der genannten Krisen zu erarbeiten. Denn es hat sich sehr deutlich ge�zeigt, daß die internationalen Finanzinstitutionen mit den Krisen nicht optimal fertig werden. Kri�tische Stimmen sagen sogar, daß die internationalen Finanzinstitutionen an den Krisen nicht ganz unschuldig sind, weil sie gewisse Länder mit verfehlter Politik in die Krise geführt haben, etwa durch die totale Vernachlässigung der sozialen Kriterien bei der Stabilisierungs- und Struk�turreformpolitik.


Ein weiterer wesentlicher Punkt bei den Erörterungen in Pörtschach war die Agenda 2000, wo�bei man sich der Notwendigkeit bewußt war, diese rechtzeitig zum Abschluß zu bringen, also bis Ende März 1999 eine politische Einigung über das Gesamtpaket zu erzielen. Die Vorbereitungen hiefür fallen in starkem Ausmaß noch in die Zeit der österreichischen Präsidentschaft, wenn�gleich die tatsächliche Vollendung dann in die deutsche Präsidentschaft fällt.


Zum Bereich der inneren Sicherheit: Im Vertrag von Amsterdam werden wichtige Bereiche der inneren Sicherheit, etwa der Schengen-Acquis, vergemeinschaftet und Vorhaben festgelegt, die in den nächsten fünf Jahren zu realisieren sind. Es geht jetzt darum, diese Vorhaben zügig um�zusetzen und über die Weiterentwicklung nachzudenken. Die diesbezüglichen Rahmenbedin�gungen und Prioritäten sind in einem Aktionsplan enthalten, den die Innen- und Justizminister bis zum Europäischen Rat in Wien fertigstellen werden.


Um diesem Prozeß noch schärfere Konturen zu verleihen, wurde in Pörtschach beschlossen, dieses Thema im Rahmen eines weiteren informellen Treffens im zweiten Halbjahr 1999 unter finnischer Präsidentschaft fortzusetzen.


Zur Außenpolitik: Es besteht der einheitliche, starke Wille, kohärent und sichtbar gemeinsam nach außen aufzutreten. Außenminister Dr. Schüssel hat einmal gesagt, daß es nicht mehr ver�tretbar ist, daß Europa bei der Lösung der Probleme bestenfalls an zweiter Stelle steht, bei der Finanzierung der Problemlösungen jedoch immer an erster Stelle. – So trägt zum Beispiel Europa 70 Prozent der Kosten für den Wiederaufbau im Kosovo, die diplomatischen Lorbeeren ernten jedoch die USA.


Eine starke Rolle Europas bedarf jedoch auch entsprechender Instrumente, die offensichtlich noch nicht zu Gebote stehen. Dazu besteht mehrheitlich die Meinung, daß der im Amsterdamer Vertrag vorgesehene hohe Repräsentant Mr. GASP eine starke Persönlichkeit mit politischem Profil sein soll. Seine Bestellung soll gemäß den Schlußfolgerungen von Cardiff entsprechend rasch erfolgen. Für den Wiener Rat wurde in diesem Zusammenhang bereits ein Programm erstellt. 


Im Amsterdamer Vertrag ist weiters eine Frühwarn- und Analyseeinheit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vorgesehen, und auch diese soll so rasch wie möglich eingerichtet werden und arbeitsfähig sein. Ferner gab es ein klares Bekenntnis zur einer starken euro�päischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wobei in der sicherheitspolitischen Debatte eine neue Dynamik festzustellen war. Die Frage des europäischen Weges war und wird Gegenstand einer offenen Debatte sein. Es besteht völlige Übereinstimmung darüber, daß die Bestimmun�gen des Amsterdamer Vertrages in diesem Bereich rasch umgesetzt werden müssen. Daher müssen die Instrumente der GASP entscheidend verbessert werden, damit die genannten in�haltlichen Vorgaben tatsächlich umgesetzt werden können. 


Ein wichtiges Thema, das schon in Cardiff genannt wurde, war die Subsidiarität. Der Begriff “Subsidiarität” ist mit vielerlei Interpretationen besetzt und wird eigentlich nach Beliebigkeit inter�pretiert. Es gab in Pörtschach Übereinstimmung darüber, daß die Basis für die künftige effektive Umsetzung des Subsidiaritätsprotokolls der Amsterdamer Vertrag ist. In Hinblick auf Bürger�nähe wurde in Pörtschach begrüßt, daß der Rat in Wien einen diesbezüglichen Bericht vorlegen wird. Es wird zu einer Teilung der Tagesordnung des Rates für allgemeine Angelegenheiten zum Zweck der Effizienzsteigerung kommen, um eine Vermengung zwischen außenpolitischem Teil und Koordinationsangelegenheiten zu vermeiden, welche für die Problemlösungsfähigkeit nicht gerade förderlich ist. Die Tagesordnung soll so geteilt werden, daß der außenpolitische Be�reich in einer in sich geschlossenen Sitzung behandelt wird, und daß der Rat gesondert eine Koordinationsfunktion betreffend allgemeine Angelegenheiten wahrnimmt.


Die Reduktion der Anzahl der Ratsformationen ist ein immer öfter genanntes Anliegen, weil deren gegenwärtige Anzahl für die jeweiligen Minister unzumutbar und kaum mehr zu bewälti�gen ist, da darunter auch die Erfüllung ihrer Aufgaben in den nationalen Verwaltungen leidet. 


Abschließend sei festzustellen, daß das Treffen in Pörtschach allgemein als zielführend und nützlich angesehen wird. Die Ergebnisse waren weitaus positiver, als man ursprünglich ange�nommen hatte. Wenn man die Pressemeldungen verfolgt hat, konnte man einen unverkenn�baren Stimmungsumschwung von Samstag auf Sonntag feststellen.


Dennoch sollte man nicht davon ausgehen, daß solche informellen Räte nun institutionalisiert werden sollen, denn damit ginge der informelle Charakter verloren. Die Staats- und Regierungs�chefs haben jedoch festgehalten, daß sie sich in Zukunft öfters in einem völlig offenen Rahmen treffen werden, um den Geist der offenen Aussprache über Probleme häufiger nutzen zu können.


Bundesrätin Dr. Susanne Riess-Passer (Freiheitliche, Wien) stellt (zur Geschäftsordnung) die Frage, warum Bundeskanzler Mag. Klima bei diesem Ausschuß nicht anwesend ist. 


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann stellt fest, daß bei der Festlegung der heutigen Tagesord�nung auch die Referenten bekannt waren und diese Frage auch in der Präsidiale besprochen wurde.


Bundesrätin Dr. Susanne Riess-Passer (Freiheitliche, Wien) stellt die Frage an Sektionschef Dkfm. Stacher, an welchen Beratungen in Pörtschach er teilgenommen habe.


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) bemerkt, daß dem Hohen Haus bekannt sein müsse, daß an formellen und informellen europäischen Räten stets nur die dazu eingeladenen Regierungsmitglieder teilnehmen.


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann stellt zu Bundesrätin Dr. Riess-Passer fest, daß sie Gelegen�heit bekommen werde, entsprechende Fragen an Sektionschef Dkfm. Stacher zu stellen. (Bun�desrätin Dr. Riess-Passer: Ich würde die Fragen aber gerne an jemanden stellen, der an den Sitzungen in Pörtschach teilgenommen hat!)


Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarlberg) hält fest, daß im Rahmen der Diskussion über die demokratische Legitimation einzelner Organe der Europäischen Union der Gesichtspunkt der Öffentlichkeit und der Transparenz der Rechtsetzungsverfahren eine große Rolle spielt.


Die Räte sind zwar nicht öffentlich, was eigentlich notwendig wäre, jedenfalls liegt dann aber deren Ergebnis in schriftlicher Form vor und ist nachvollziehbar. Bei informellen Räten gibt es nicht einmal diese Transparenz. Das sei ein erheblicher Mangel, daher sei die Frage zu stellen, bis wann Bundeskanzler Mag. Klima dem Nationalrat und dem Bundesrat einen schriftlichen Bericht über das Ergebnis von Pörtschach vorlegen wird. 


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) stellt dazu fest, daß nach seinem Wissen ein informeller Rat nicht verpflichtet ist, einen schriftlichen Bericht vorzulegen. Es besteht die Übereinkunft, daß kein Teilnehmer als Einzelperson das Ergebnis schriftlich dar�stellt, daher ist dies auch der Präsidentschaft nicht erlaubt. Allerdings liegt die Zusammenfas�sung schriftlich vor, die Bundeskanzler Mag. Klima bei der Pressekonferenz gegeben hat.


Bundesrat Albert Konečny (SPÖ, Wien) hält fest, daß es eine überdenkenswerte Tatsache sei, daß es ärgerliche, aber wirkungslose Versuche vor Pörtschach gab, diese Sitzung kleinzu�reden, letztere dann aber größer wurde, als falsche Propheten erwartetet beziehungsweise erhofft hatten. In besonderem Maße sei zu unterstreichen, daß es in Pörtschach zu einer Art der persönlichen Begegnung der Regierungschefs kam, die eine neue Qualität der europäischen Zusammenarbeit möglich erscheinen läßt. – Dieses sein “Wissen” beziehe er aus der Sitzung der sozialdemokratischen Regierungschefs, die das Klima wohl maßgeblich bestimmt haben, da ihr Anteil nun 80 Prozent beträgt. 


Die Atmosphäre, die herrscht, wenn Politiker bereit sind, nicht über vorgelegte Papiere und Paragraphen bis zum letzten Punkt vorbereitete Kompromisse zu diskutieren, sondern an die Wurzeln zurückzugehen, ihre Meinungen zu sagen und daraus etwas Gemeinsames zu erarbei�ten, wird hoffentlich prägend für einen neuen, für die Arbeit der EU erfolgversprechenden Stil.


Man wandte sich bei dieser Zusammenkunft den zentralen, aktuellen politischen Fragen zu. Im Hinblick darauf ergeben sich folgende Fragen:


Inwieweit besteht Hoffnung, daß künftig eine größere Zahl solcher informellen Zusammenkünfte von Staats- und Regierungschefs abgehalten wird?


Inwieweit ist zu erwarten, daß es beim Wiener Gipfel zur Behandlung der wichtigen Frage der Bestellung von Mr./Mrs. GASP kommt? 


In welcher Art und Weise werden die informellen Ergebnisse von Pörtschach bei der “tour de capitales” und beim Wiener Gipfel eine Rolle spielen?


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV ) führt aus, daß Österreich durchaus daran interessiert ist, daß es hinkünftig eine größere Zahl von informellen Treffen gibt. Es wurde bereits in Betracht gezogen, mindestens einmal pro Präsidentschaft ein solches Tref�fen abzuhalten. Voraussichtlich wird sich herausstellen, daß das eine sehr sinnvolle Möglichkeit ist, zu einer größeren Einigkeit in den großen Fragen der Politik zu kommen, weil letztere in einer offeneren Atomsphäre erörtert werden können.


Man werde sich selbstverständlich bemühen, beim Wiener Gipfel die Frage der Bestellung von Mr./Mrs. GASP zu lösen. Man dürfe jedoch nicht Dinge als gegeben betrachten, denn es muß in diesem Zusammenhang Einstimmigkeit herrschen. Man könne daher lediglich alles nach bestem Wissen und Gewissen vorbereiten, ob sich dann tatsächlich Erfolg einstellt, liegt jedoch nicht in der Kapazität der Präsidentschaft.


Bundesrätin Dr. Susanne Riess-Passer (Freiheitliche, Wien) teilt mit, daß es ihr sehr wohl recht wäre, wenn Bundeskanzler Mag. Klima an der Ausschußsitzung teilnähme, weil er die einzige Person ist, die authentisch wiedergeben kann, was bei diesem Gipfel besprochen wurde. Sektionschef Dkfm. Stacher habe die Ergebnisse des Treffens in Pörtschach sehr ausführlich dargestellt, der einzig neue Aspekt sei für sie jedoch gewesen, daß es dort offenbar eine Über�einkunft darüber gab, daß über solche informelle Treffen keine wie immer geartete Form von schriftlichen Zusammenfassungen vorgelegt werden soll. 


Ausgangspunkt für den Gipfel in Pörtschach war die ausführliche Erörterung der Frage der Sub�sidiarität gewesen. Über die Behandlung dieses Themas habe Sektionschef Dkfm. Stacher je�doch so gut wie nichts berichtet. Er habe gesagt, daß Subsidiarität nach Beliebigkeit interpretier�bar sei. – Dieser Auffassung müsse sie ganz entschieden widersprechen. Ihrer Meinung nach sei Subsidiarität eine ganz klare Vorgabe, die erfüllt werden muß. Der bloße Hinweis auf die Beibehaltung eines Subsidiaritätsprotokolls in einem informellen Treffen genüge jedenfalls nicht.


Im Lichte dessen stellt die Rednerin die Frage an Sektionschef Dkfm. Stacher, wie er den Begriff Subsidiarität konkret interpretiert. Was hat die österreichische Präsidentschaft bisher in diesem Punkt konkret erreicht? 


Ferner bittet sie um eine konkrete Darstellung hinsichtlich der Stabilitätskriterien des Euro.


Das Ergebnis dieses Treffens sei gewesen, daß der Amsterdamer Vertrag rasch umgesetzt werden muß. – Wenn das das einzige Ergebnis dieses Gipfels war, dann sei der Aufwand dafür doch etwas übertrieben gewesen! Wie hoch waren die Kosten für dieses Treffen, die dem öster�reichischen Staat erwachsen sind?


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) bemerkt zu der letzten Frage, daß es diesbezüglich auch eine parlamentarische Anfrage gebe, deren Beantwortung gerade in Ausarbeitung ist: Das zuständige Exekutivsekretariat schätzt derzeit, daß von einer Summe bis zu 35 Millionen Schilling ausgegangen werden kann. Allerdings veranschlagt die Kärntner Werbe- und Tourismuswirtschaft den langfristigen Nutzen dieser Veranstaltung mit 200 Millionen Schilling. – Ganz könne er letztere Zahl auch nicht glauben, aber man könne zumindest von einem gelungenen Versuch sprechen, die Fremdenverkehrswirtschaft in Kärnten über die Hochsaison hinaus zu fördern, und im Lichte dessen seien die aufgewendeten 35 Mil�lionen, die inlandswirksam geblieben sind, durchaus vergleichbar mit anderen Förderungsmaß�nahmen. 


Bundesrätin Dr. Riess-Passer habe ihn mißverstanden, wenn sie meint, daß ein Beschluß ge�faßt wurde, keine schriftliche Zusammenfassung zu erstellen. (Bundesrätin Dr. Riess-Passer: Es gab eine Übereinkunft!) Diese Übereinkunft wurde jedoch nicht in Pörtschach getroffen, son�dern bestehe schon lange. 


Wenn er von “informellem Rat” gesprochen habe, so sei dieser Begriff nicht richtig: Im Bericht von Cardiff wurde diese Zusammenkunft als “informelles Treffen” bezeichnet. 


Das Subsidiaritätsprotokoll des Vertrages von Amsterdam bestehe vorerst mehr der Form als dem Inhalt nach. Zu seiner Bemerkung, daß Subsidiarität nach Beliebigkeit interpretierbar sei, könne er aus seiner Erfahrung sagen, daß es im Zuge der Vorbereitung des Treffens zahlreiche Interpretationen der Subsidiarität gegeben hat, sodaß das Thema sehr weit gefaßt werden mußte. Um zu einer Subsidiaritätsrelevanz innerhalb der Europäischen Union zu kommen, müsse der Begriff allerdings tatsächlich eingeengt werden, und dazu sei das Subsidiaritätsproto�koll in der ersten Phase hilfreich, um einen Rahmen abstecken zu können. 


Die Stabilitätskriterien wurden beim Treffen in Pörtschach nicht weniger strikt interpretiert, sie wurden jedoch durch begleitende Kriterien ergänzt, die letztlich ebenfalls Wirkung auf die Stabi�lität haben. Denn wenn im Hinblick auf Stabilität soziale Faktoren und Beschäftigungsaspekte nicht berücksichtigt werden, dann werden die Stabilitätskriterien selbst gefährdet. Und es sei seiner Ansicht nach der Erfolg von Pörtschach, daß man nun erkennt, daß ein gesamtwirtschaft�liches Ziel verfolgt werden muß.


Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarlberg) stellt fest, daß er den Ausführungen über die infor�mellen Regeln für informelle Treffen entnommen habe, daß es von Österreich bisher keine Be�mühungen gab beziehungsweise geben wird, diese Regeln zu ändern. Da die Zahl dieser infor�mellen Treffen erhöht werden soll, wird allerdings auch deren Bedeutung steigen, ohne daß die Transparenz dieser Treffen größer wird. 


Der Redner stellt die Frage, inwiefern die Länder in die Vorbereitungsarbeiten von Pörtschach konkret mit einbezogen wurden. Warum wurde der Rat für Integrationsangelegenheiten nicht damit befaßt? 


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) teilt mit, daß der Rat für Integrationsfragen sehr wohl damit befaßt wurde: Er tagte zuletzt Anfang Juli und behandelte diese Fragen in einer ersten, rohen Form. Der Rat für Integrationsfragen wird heuer nach dem Rat von Wien noch einmal zusammentreten. 


Zur Frage nach der Öffentlichkeit: Es gebe nur ein Vorbild für solche informelle Treffen, nämlich das Treffen von Formentor, beim welchem keine Journalisten anwesend waren. In Pörtschach waren hingegen rund 1 200 Journalisten anwesend, die, soweit wie möglich, informiert waren. An den Sitzungen selbst nahmen nur die Staats- und Regierungschefs teil, die am Schluß der Ver�anstaltung Pressekonferenzen abhielten. Dies sei als wesentlicher Fortschritt hinsichtlich der Beteiligung der Öffentlichkeit gegenüber dem Treffen von Formentor zu bezeichnen. Dies wurde durch die österreichische Organisation ermöglicht. Allerdings sei er der Auffassung, daß bei einem informellen Treffen weiterhin die Möglichkeit bestehen soll, in einem quasi privaten Dis�kussionsrahmen Probleme zu erörtern. Rein formelle Ergebnisse kann ein solches Treffen dann selbstverständlich nicht haben, weil dabei keine Beschlüsse gefaßt werden können.


Zur Frage des Bundesrates Weiss betreffend Einbindung der Länder an der Vorbereitung könne gesagt werden, daß es hinsichtlich der Subsidiarität zwar Debatten gab, es jedoch nicht zu einer formalen Einbindung eines Gremiums kam.


Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarlberg) stellt die ergänzende Frage, wer an der konkreten Erarbeitung der österreichischen Position beteiligt war und ob die Länder in diese konkreten Vorbereitungsarbeiten einbezogen waren.


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) stellt zu dieser Frage fest, daß es für solche Treffen keine konkreten Vorbereitungen gibt, weil es dafür keine konkreten Beschlüsse gibt.


Bundesrat Karl Drochter (SPÖ, Wien) bemerkt zu Sektionschef Dkfm. Stacher, daß er in seinen Ausführungen sehr oft den Vertrag von Amsterdam erwähnt habe. Dieser Vertrag sei noch nicht von allen Mitgliedstaaten ratifiziert. Dennoch strebe man dessen Inkrafttreten mit 1. 1. 1999 an. Hätte es Konsequenzen auf die Umsetzung des Amsterdamer Vertrags, wenn einige Mitgliedstaaten diesen noch nicht ratifiziert haben? Wurde auch die besondere Rolle Österreichs aufgrund seiner Neutralität berücksichtigt? 


Im Zusammenhang mit dem Treffen in Pörtschach sei von einem Wandel der Rolle der EU vom Zahler zum Mitspieler die Rede gewesen. Wird sich dieser Wandel tatsächlich manifestieren? Wird die Europäische Zentralbank im Rahmen dieses Wandels ihre Strategien ebenfalls ändern?


Wurde in Pörtschach auch darüber diskutiert, daß auch infrastrukturelle Projekte für ganz Europa in Angriff genommen werden müssen?


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) hält zur eingangs gestell�ten Frage fest, daß der Vertrag von Amsterdam zwar von allen Mitgliedstaaten unterschrieben, jedoch noch nicht von allen ratifiziert wurde. Daher ist die Anwendung dieses Vertrages vorläufig eine informelle, weil man nicht warten möchte. Spätestens im Frühjahr wird jedoch die Ratifizie�rung durch alle Mitgliedstaaten erfolgen.


Zur Stärkung der Europäischen Union im internationalen Kontext müsse gesagt werden, daß diese selbstverständlich nicht von heute auf morgen möglich sein wird. Zweifellos wird der Euro dabei eine wesentliche Rolle spielen, weil er zur zweiten Welthandelswährung wird.


Bei der Konfliktbereinigung – etwa beim Palästina-Konflikt, aber auch bei den Problemen in Ex-Jugoslawien – handelt Europa nach wie vor unter amerikanischer Vorherrschaft. Es zeigt sich jedoch insbesondere beim Palästina-Konflikt eine leichte Trendwende zugunsten Europas. Auch die Geber-Konferenz wird eine verstärkte Wahrnehmung der politischen Verantwortung durch Europa unter Beweis stellen. Der Jugoslawien-Konflikt wird nach wie vor fremdbestimmt gelöst. In diesem Konflikt wird Europa voraussichtlich erst wirklich handeln können, wenn Mr. und Mrs. GASP voll einsatzfähig sind.


Hinsichtlich der Entwicklung der Europäischen Zentralbank dürfen die Stabilitätskriterien keines�falls negativ beeinflußt werden, jedoch ist das wirtschaftspolitische Umfeld stärker in Betracht zu ziehen. Die Inflation stellt für Europa auf längere Sicht keine Gefahr dar, insofern ist eine Zins�senkung sicherlich ein richtiger Schritt. 


Im Hinblick auf die Infrastruktur wurde von einer Wiederaufnahme der TEN-Projekte gespro�chen. Die Transeuropäischen Netzwerke sollen wieder mit neuem Leben erfüllt werden, nach�dem sie im Zuge der Stabilitätsdiskussion und der damit verbundenen Nichtmöglichkeit einer Gemeinschaftsfinanzierung in den Hintergrund gedrängt worden waren. Die TEN-Projekte, die letztlich ideell auf das Weißbuch von Delors zurückzuführen sind und seinerzeit vor allem unter beschäftigungspolitischen Aspekten aufgegriffen wurden, sollen nun wieder auf die Tagesord�nung gesetzt werden, wobei über die Finanzierung allerdings noch keine prägnanten Aussagen getroffen wurden. 


Bundesrat Dr. Paul Tremmel (Freiheitliche, Steiermark) zitiert zunächst im Hinblick auf die In�formation der Öffentlichkeit aus den Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rats in Cardiff: “IV. Für eine bürgernahe Union. Offenheit: 28. Der Europäischen Union ist daran gele�gen, den größtmöglichen Zugang zu Informationen über ihre Tätigkeiten sicherzustellen. Das Internet wird bereits genutzt, um mehr Informationen über die Europäische Union zu geben, .... 29. Der Europäische Rat begrüßt, daß die Kommission das Internet nutzt, um einen effektiven Dialog mit den Bürgern und der Geschäftswelt über ihre Rechte und Möglichkeiten im Binnen�markt zu fördern” – Im Hinblick darauf bestehe sehr wohl der Anspruch, daß der europäische Bürger und vor allem auch der Parlamentarier auch über informelle Treffen informiert wird. Da�her müsse auch er die Frage stellen, warum Bundeskanzler Mag. Klima bei dieser Ausschußsit�zung nicht anwesend ist. Denn dieser sei der einzige, der die Beratungen in Pörtschach wirklich interpretieren kann. 


In den Zeitungen wurde über ein interessantes Referat des britischen Ministerpräsidenten Blair anläßlich des Treffens von Pörtschach berichtet. Blair hat festgehalten, daß das europäische Verteidigungssystem, womit er wohl eindeutig die NATO meinte, erweitert werden soll. – Dazu wäre die Stellungnahme von Bundeskanzler Mag. Klima interessant: Wird jetzt bereits ein NATO-Beitritt Österreichs unter Mißachtung der Neutralität ins Auge gefaßt oder nicht?


Derzeit findet eine Durchleuchtung des Rechtsbestandes der Beitrittswerber Zypern, Ungarn, Polen, Estland, Tschechische Republik und Slowenien statt. Ein Teil dieses “screenings” wurde am 31. 3. 1998 abgeschlossen. Wurden bei der Durchleuchtung dieses Rechtsbestandes die derzeit noch gültigen Bestimmungen der Avnoj-Gesetze von Jaize und Belgrad, die Rechtsbe�stand des slowenischen Rechtes sind, wie zwei Urteile des dortigen Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofes zeigen, in Behandlung genommen? Dasselbe gelte für die Benes-Dekrete in der Tschechischen Republik.


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) teilt zur letzen Frage mit, daß er jetzt nicht in der Lage sei, eine präzise Rechtsauskunft zu geben. Dieser Problemkreis sei nicht Gegenstand der Beratungen in Pörtschach gewesen. Sicher könne er lediglich sagen, daß es zum Rechtsbestand in diesen Belangen – Avnoj-Gesetze und Benes-Dekrete – bisher keine Stellungnahme gibt. Es sei aber ein Anliegen der Parlamente mehrerer Mitgliedstaaten der EU, daß dieser Rechtsbestand kritisch geprüft wird, und es sei zu vermuten, daß Teile der genannten Gesetzesregelungen keinen Bestand haben werden.


Zur Frage, warum der Bundeskanzler nicht anwesend sei, könne er nur sagen, daß die Tages�ordnung der heutigen Ausschußsitzung vom Bundesrat vereinbart wurde und er den Bundes�kanzler bei dieser Sitzung zu vertreten habe.


Zum Blair-Bericht, den er noch nicht erwähnt habe: Begreiflicherweise sei es nicht einfach, über etwas zu berichten, was man selbst nicht gehört hat. Er könne darüber nicht mehr berichten als die Zeitungen. – Blair sprach zum europäischen Verteidigungssystem und zu dessen Ent�wicklungs- und Erweiterungsmöglichkeiten unter dem Aspekt, daß eine europäisch Lösung in diesem Zusammenhang gefunden werden muß. Diese europäische Lösung, etwa in Form der Westeuropäischen Union, wurde von Österreich nie kritisiert; denn diese entspreche völlig der Haltung der Bundesregierung. Und es müsse festgehalten werden, daß Blair in seinem Bericht keinerlei Festlegung auf die NATO gepredigt habe. Er habe nur von einer Weiterentwicklung des Verteidigungssystems gesprochen. (Bundesrat Dr. Tremmel: Sie entnehmen die Interpretatio�nen den Zeitungen, Sie waren selbst nicht dabei!) 


Bundesrat Gottfried Jaud (ÖVP, Tirol) vertritt die Auffassung, daß es richtig und legitim sei, wenn man den Aufwendungen des informellen Gipfels von Pörtschach entsprechenden Werbe�aufwendungen, die ähnliches bewirkt hätten, gegenüberstellt. Seiner Meinung nach werde die österreichische EU-Präsidentschaft wesentliche Wachstumsfaktoren nach sich ziehen und für die gesamte Entwicklung Österreichs, gemessen an den Kostenaufwendungen, weitaus mehr positive Effekte bringen.


Der deutsche Finanzminister Lafontaine vertrete die Auffassung, daß Geldpolitik mit Wirt�schaftspolitik und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gleichzusetzen sei. Man könne also sagen, daß er die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit für eine Aufgabe der Europäischen Zentralbank hält. – Im Lichte dessen stellt der Redner die Frage an Sektionschef Dkfm. Stacher, ob er auch dieser Meinung sei, vor allem auch im Hinblick auf die Stabilität des Euro. 


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) meint zu dieser Frage, daß das doch eine sehr verkürzte Form der Darstellung sei, der viel an Feinschliff fehle. Selbst�verständlich spiele Geldpolitik bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Schaffung von Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle. Tatsächlich gebe es zwischen Geldpolitik und Arbeitsmarkt�politik realpolitische und ökonomische Zusammenhänge. Man dürfe diese beiden Faktoren jedoch nicht einfach gleichsetzen. – Jedenfalls sei Stabilität Voraussetzung für Wirtschafts�wachstum und damit auch für Beschäftigungswachstum, und die Stabilität sollte nicht durch eine einseitige Geldpolitik in Frage gestellt werden.


Die Budgetbelastung, die sich aus dem Treffen von Pörtschach ergeben hat, sei darstellbar. Die volkswirtschaftliche Umrechnung über den bekanntlich manipulierbaren Faktor Umwegnutzen müsse von Ökonomen vorgenommen und im Hinblick auf die Erwartungshaltung der Auftrag�geber interpretiert werden.


Bundesrätin Irene Crepaz (SPÖ, Tirol) stellt fest, daß Sozialpolitik bis jetzt immer eher sub�sidiär abgehandelt wurde. Gibt es ein dem Nationalen Aktionsplan ähnliches Modell auf euro�päischer Ebene, welches auch finanziert wird, oder sind die Mitgliedstaaten für die Durchführung des NAB jeweils selbst verantwortlich? 


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) teilt mit, daß er nur grob darstellen könne, daß durch die europäische Politik Leitlinien für Beschäftigung erstellt werden. Die Mitgliedstaaten erstellen dann die Nationalen Aktionspläne, und eine gegenseitige Beeinflus�sung wird dadurch erzielt, daß aus einer Fülle von Vorschlägen die besten wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen herausgefiltert und diese zur Grundlage eines gesamt�europäischen beschäftigungspolitischen Modells gemacht werden.


Es treffe zu, daß Sozialpolitik bisher viel mehr eine nationale Angelegenheit war, und es werde in absehbarer Zeit voraussichtlich auch keine gemeinsame Beschäftigungspolitik geben. Da aber im Rahmen der Leitlinien für alle Mitgliedstaaten entsprechende Prinzipien aufgestellt wer�den, gebe es doch einen gewissen Zwang zur besseren Abstimmung der beschäftigungspoli�tischen Maßnahmen aufeinander, um Synergieeffekte erzielen und quasi einen europäischen Mehrwert in der Beschäftigung lukrieren zu können. Dieser Beginn einer gemeinsamen europäi�schen Beschäftigungspolitik könnte durch die schon erwähnten Transeuropäischen Netzwerke konkret aufgebaut und entsprechend ausgeweitet werden. – Nach Meinung des Redners werde man jedoch noch sehr lange mit einer stark national geprägten Sozial- und Beschäftigungspolitik leben müssen. 


Bundesrat Dr. Peter Böhm (Freiheitliche, Wien) schließt an die Ausführungen von Sektions�chef Dkfm. Stacher an, daß das wirtschaftliche Gewicht der Europäischen Union mit deren Stellung als politischer Akteur leider in keiner zufriedenstellenden Relation steht. Das wirke sich international auch dort aus, wo die Europäische Union durchaus bereit wäre, Mitverantwortung zu übernehmen, wie etwa hinsichtlich der Problematik des Nahen Ostens.


Sektionschef Dkfm. Stacher habe berichtet, daß die Europäische Union den Friedensprozeß durch ihre Politik unterstützen will. – Der Redner bittet im Hinblick darauf um konkretere Ausfüh�rungen, wie die Europäische Union sich das vorstellt. Denn eine solche Unterstützung sei nur möglich, wenn die Beteiligten daran interessiert sind. Von palästinensischer Seite wurde immer wieder deutlich gemacht, daß man sich eine stärkere Beteiligung der EU in der Nahostpolitik er�wartet. Israel hat hingegen klargemacht, daß es zwar am Mitwirken der USA, nicht aber am Mit�wirken der EU interessiert ist.


Im Hinblick auf die Subsidiarität könne er der Bemerkung nicht folgen, daß dieser Begriff nach Beliebigkeit interpretiert werden könne. – Man müsse sich in diesem Zusammenhang nicht unbedingt den Begriff der katholischen Soziallehre zu eigen machen. Es stehe jedoch fest, daß der Begriff “Subsidiarität” bereits in einer Generalklausel im Vertrag von Maastricht aufscheint. Gemäß Protokoll zum Amsterdamer Vertrag soll es eine diesbezügliche Vertiefung geben. 


Grob gesagt bedeute Subsidiarität jedenfalls, daß die größere Gemeinschaft nur jene Funktio�nen übernehmen soll, die die kleinere Gemeinschaft nicht angemessen erfüllen kann. Er ver�stehe den Begriff “Subsidiarität” nicht als Ansatzpunkt für eine Renationalisierung schlechthin, es sei aber auch nicht vertretbar, daß die Union immer mehr Kompetenzen an sich zieht und das unter der Flagge “Subsidiarität” segelt. 


Daher werde jetzt lieber von “Bürgernähe” gesprochen. – Gewiß trage eine ernstgenommene Subsidiarität zur Bürgernähe bei. Die beiden Begriffe seien jedoch nicht identisch. Wahrschein�lich sei die Mehrdeutigkeit des Begriffes “Subsidiarität” auch auf unterschiedliches politisches Wollen zurückzuführen. 


Der Redner ersucht Sektionschef Dkfm. Stacher, seine Meinung dazu darzulegen, denn er ver�misse zur Mehrdeutigkeit des Begriffes “Subsidiarität” im Hinblick auf das soeben Gesagte eine dezidierte Position Österreichs. 


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) stellt fest, daß Bundesrat Dr. Böhm völlig zu Recht gesagt habe, daß eine Unterstützung des Friedensprozesses von europäischer Seite das Interesse beider Beteiligten voraussetzt. – Dazu könne er sagen, daß die Reise des Außenministers und Vizekanzlers in den Nahen Osten genau dem Zweck diene, die Interessen der Palästinenser den Interessen Israels näherzubringen, also gleichsam einen Brückenschlag herzustellen. Vor allem müsse in Israel um Verständnis für die Rolle Europas ge�worben werden. Derzeit wolle Israel mit der Union wirtschaftlich zwar sehr wohl zusammenarbei�ten, politisch jedoch nach wie vor Abstand wahren.


Hinsichtlich der Interpretation des Begriffes “Subsidiarität” meint der Redner, daß dieser Begriff selbstverständlich wesentlich von der katholischen Soziallehre geprägt ist, in welcher das reine Bild einer subsidiären Gesellschaft entworfen und dargestellt wurde. Die Subsidiaritätsdebatte innerhalb der Union sei durch die Beschlüsse von Amsterdam substantieller geworden: Im Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit finden sich diesbezüglich einige grundlegende Definitionen und Klarstellungen, die er jetzt allerdings nicht im Detail erläutern könne.


Vor Pörtschach war die Debatte über Subsidiarität auch durch die gleichzeitig laufende Renatio�nalisierungsdebatte negativ beeinflußt. Auf diese Weise wurde die Subsidiaritätsdebatte auf ein Niveau gebracht, auf welchem es um beinharte politische und finanzpolitische Debatten geht. Seines Erachtens könne das Thema “Subsidiarität” erst wieder zielführend aufgenommen werden, wenn politische Angelegenheiten wie die Finanzverordnung beziehungsweise die Haus�haltsverordnung über den Tisch sind. Dann könne man sich einer inhaltlichen Debatte betref�fend Subsidiarität sicherlich besser widmen, denn jetzt wird hinter jedem Vorschlag vermutet, daß derjenige, der diesen macht, Finanzmittel für sich lukrieren möchte. 


Seiner Meinung nach sei die diesbezügliche österreichische Haltung im Rahmen der Union bei�spielhaft klar: Österreich ist ein von Subsidiarität geprägter Staat, auch wenn intern bisweilen Meinungsunterschiede zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hinsichtlich der Auslegung von Subsidiarität bestehen. Nach außen ist Österreich in dieser Hinsicht aber, wie gesagt, beispiel�gebend, wird allerdings von anderen Staaten, die das Subsidiaritätsprinzip nicht so hoch schät�zen, auch oft der Kleinlichkeit geziehen. 


Bundesrätin Ilse Giesinger (ÖVP, Vorarlberg) zitiert Bundeskanzler Mag. Klima, der in Pörtschach wörtlich gesagt hat: “Die Stabilität ist erreicht. Jetzt geht es um die Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung.” – Müsse im Hinblick darauf nicht befürchtet werden, daß die Staats- und Regierungschefs jetzt ein Abgehen vom Stabilitätspakt und den strengen Maast�richt-Kriterien anstreben? 


Aufgrund einiger Bemerkungen in Pörtschach, etwa der Aussage des neuen deutschen Finanz�ministers Oskar Lafontaine, könnte man befürchten, daß die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank in Frage gestellt wird. – Wird Bundeskanzler Mag. Klima für eine Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank eintreten?


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) stellt fest, daß er die letzte Frage so prägnant, wie sie gestellt wurde, beantworten könne: Ja, selbstverständlich wird Bun�deskanzler Mag. Klima dafür eintreten. Die finanzpolitischen Ziele der Bundesregierung beinhal�ten ein ganz klares Bekenntnis zur Stabilität. An der Unabhängigkeit der EZB wird von österrei�chischer Seite nicht gerüttelt. Seiner Meinung nach rüttle allerdings auch Lafontaine nicht an der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Die Stabilität sei tatsächlich erreicht, daher müsse der Blick jetzt geweitet und darauf geachtet werden, welcher Zusatznutzen lukriert wer�den kann. Denn es müssen nun Maßnahmen gesetzt werden, die wirtschaftlichen, sozialen und auch ökologischen Entwicklungszielen dienen, ohne dabei jedoch die Stabilität zu gefährden. 


Bundesrat Dipl.-Ing. Hannes Missethon (ÖVP, Steiermark) rekapituliert, daß im Juni 1998 in Cardiff das auslösende Thema für die Anberaumung des informellen Treffens in Pörtschach die Subsidiarität war. In Pörtschach wurde dieses Thema aber dann offensichtlich vom Tisch ge�wischt.


In dieser Zeit habe es politische Umbrüche gegeben, Europa war inzwischen rosarot geworden, und das war der offenbar der Grund dafür, daß die wichtigen Themen “Subsidiarität” und “Bür�gernähe” von der Bildfläche verschwunden sind.


Wurden diese wichtigen Themen in Pörtschach diskutiert? Wenn nein: Warum wurden sie nicht diskutiert? Oder wurde die Diskussion darüber verschoben? Wenn diese verschoben wurde: Wann wird weiterdiskutiert werden?


Er bittet nochmals um eine klare Definition des Begriffes “Subsidiarität”, denn er halte es für sehr bedenklich, wenn gesagt wird, daß “Subsidiarität” ein sehr beliebiger Begriff sei.


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) bemerkt zu letzterer Bitte nach einer klaren Begriffsdefinition, daß “Subsidiarität” tatsächlich ein sehr weiter Begriff sei, der beliebig – entsprechend politischen Vorlieben – interpretiert wird. Österreich sei in einer relativ günstigen Lage betreffend die inhaltliche Besetzung und Interpretation des Begriffes “Subsidiari�tät”, weil sie hier gelebt wird. Wenn man im Vergleich dazu einen Franzosen nach der Interpre�tation dieses Begriffes fragt, bekommt man eine völlig andere Definition zu hören. Wahrschein�lich gibt es innerhalb der EU 15 verschiedene Definitionen, weil in jedem der Mitgliedstaa�ten darunter etwas anderes verstanden wird. – Das habe er damit gemeint, als er etwas flapsig sagte, der Begriff werde nach Beliebigkeit interpretiert. In den katholischen Ländern bildet der Begriff, wie er in der katholischen Soziallehre bestimmt wird, gewiß eine Basis für das Verständ�nis von Subsidiarität. In den protestantischen Ländern wird dieses Verständnis wahrscheinlich eher als exotisches Begriffsvolumen empfunden. Eine einheitliche Begriffsbestimmung von “Subsidiarität” gebe es aber jedenfalls nicht. Im Protokoll zu den Amsterdamer Beschlüssen gebe es eine Einengung des Begriffes “Subsidiarität”. Dieser sei jedoch noch nicht mit Leben erfüllt. Wenn man jetzt über Inhalte der Subsidiarität diskutiert, führt das wahrscheinlich immer zu finanziellen Auseinandersetzungen. Wenn der Finanzrahmen für sechs Jahre einmal stehen wird, wird man aber voraussichtlich in aller Ruhe über Subsidiarität und deren Anwendung sprechen können.


Jedenfalls war das Thema “Subsidiarität” nicht das beherrschende Thema des Treffens von Pörtschach, weil sich andere, tagespolitisch wichtige Themen in den Vordergrund gedrängt haben. 


Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarlberg) bemerkt zu letzteren Ausführungen von Sektions�chef Dkfm. Stacher, daß auch in Österreich selbst festzustellen sei, daß es unterschiedliche Interpretationen von Subsidiarität gibt. Das liege in der Natur der Sache.


Aus den öffentlich zugänglichen Berichten über das Treffen in Pörtschach könne man rekon�struieren, daß es offenkundig Übereinstimmung darüber gab, daß das Subsidiaritätsprotokoll des Vertrages von Amsterdam vorzeitig angewandt werden und daß es zu einer Ex-post-Ana�lyse kommen soll, inwieweit die Rechtsetzung innerhalb der EU den Maßstäben dieses Sub�sidiaritätsprinzips bisher genügt hat. – Wie wird im Rahmen dieser Ex-post-Analyse vorgegan�gen werden? 


Sektionschef Dkfm. Ulrich Stacher (Bundeskanzleramt, Sektion IV) teilt dazu mit, daß die Frage der Ex-post-Analyse über einen Zeitraum von fünf Jahren im Moment Gegenstand von Verhandlungen im Rat sei. Man sei jetzt dabei, sich über die Vorgangsweise und über die anzu�wendenden Methoden zu einigen.


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann dankt Sektionschef Dkfm. Stacher für seine Ausführungen.


Da Bundesministerin Hostasch noch nicht anwesend ist, unterbricht er die Sitzung bis zu deren Eintreffen. 


(Die Sitzung wird um 11.57 Uhr unterbrochen und um 12.05 Uhr wiederaufgenommen.)


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann nimmt die unterbrochene Sitzung wieder auf und begrüßt Bundesministerin Eleonora Hostasch.


Er teilt mit, daß nun der dritte Tagesordnungspunkte zu behandeln sein wird.


3. Punkt


Beschäftigungspolitik der EU


COM KOM (98) 574 endg.; RAT 11911/98 soc 349 ECOFIN 210


Leitlinien für die Beschäftigungspolitik 1999


(56549/EU XX. GP)


COM KOM (98) 572 endg.; RAT 12204/98 soc 370 ECOFIN 215


Bericht über die Entwicklung der Erwerbsquoten 1998


(56547/EU XX. GP)


COM KOM (98) 1688 endg.; RAT 11910/98 soc 348 ECOFIN 209


Entwurf eines Gemeinsamen Berichts zur Beschäftigung 1998


(56550/EU XX. GP)


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann erteilt Bundesministerin Hostasch zu einem Bericht das Wort.


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch kündigt an, daß sie eingangs einige allgemeine Bemerkungen zur Beschäftigungspolitik auf der Ebene der Euro�päischen Union machen werde.


Ihrer Meinung nach könne man zu Recht sagen, daß die Beschäftigungspolitik seit dem Luxem�burger Gipfel, aber auch dem Amsterdamer Vertrag, eine neue Qualität bekommen hat. Zuvor seien Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik prioritär behandelt worden, nun werden in gleichwertiger Form auch Fragen der Beschäftigung in die europäische Politik mit einbezogen. Während der österreichischen Präsidentschaft sei es gelungen, den Stellenwert der Beschäfti�gungspolitik besonders herauszustreichen und Weichen für die Nachfolgepräsidentschaften ent�sprechend zu stellen.


Die Kommission hat die zur Debatte stehenden Dokumente am 14. Oktober 1998 veröffentlicht. Bei den Leitlinien für die Beschäftigungspolitik 1999 handelt es sich um Entwürfe der Kommis�sion. Der Bericht über die Erwerbsquoten ist ein Hintergrunddokument.


Das gesamte Beschäftigungspaket spielt eine zentrale Rolle für die Bewertung und Weiterent�wicklung der europäischen Beschäftigungsstrategien. 


Zu den Leitlinien für die Beschäftigungspolitik 1999: Dieser Vorschlag stützt sich auch auf die beiden anderen Berichte und enthält die Änderungsvorstellungen der Kommission zu den Leit�linien von 1998. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß nur wenige Veränderungen ge�genüber diesen Leitlinien vorgenommen werden sollen. Es handelt sich bei den Aktionsplänen um eine Fünfjahresprogramm, und es herrschte die übereinstimmende Meinung bei den De�batten der Sozial- und Arbeitsminister, daß auf einer kumulierten Basis weitergearbeitet werden soll. 


Trotzdem gibt es einige wichtige Änderungen im vorgeschlagenen Leitlinientext der Kommis�sion. Die bedeutendste Änderung ist die geplante Einführung der neuen Leitlinie vier, in der die Mitgliedstaaten zur Überprüfung und Umgestaltung ihrer Abgaben- und Steuersysteme aufgefor�dert werden. Es sollen echte Anreize zur Arbeitssuche und Arbeitsaufnahme beziehungsweise zur Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen gesetzt werden.


Weiters sollen die bestehenden Maßnahmen, welche Beschäftigte ermutigen, sich frühzeitig aus dem Arbeitsleben zurückzuziehen, einer kritischen Neubewertung unterzogen werden. 


Bundesministerin Hostasch betont an dieser Stelle, daß die Darstellung, die sie jetzt gibt, nicht unbedingt auch ihre persönliche Meinung reflektiert.


Ebenfalls soll eine Leitlinie betreffend die Förderung der Integration von Behinderten, ethnischer Minderheiten und anderer benachteiligter Einzelpersonen und Gruppen in den Arbeitsmarkt neu aufgenommen werden. Es sollen dazu angemessene Formen präventiver und aktiver Politik ent�wickelt werden. Diese Leitlinie ersetzt die jetzige Leitlinie 19. 


In einer neuen Leitlinie wird auch die Entwicklung eines Programmes gefordert, mit welchem das Beschäftigungspotential des Dienstleistungssektors voll ausgeschöpft werden kann. Ent�sprechende Hindernisse sollen analysiert und abgebaut werden.


Im Bereich der Chancengleichheit von Frauen und Männern sollen nach den Vorstellungen der Kommission nur geringfügige Änderungen vorgenommen werden. Die jetzigen Leitlinien 16 und 18 bleiben unverändert, die Leitlinie 17 wird um die Formulierung erweitert, daß Betreuungsein�richtungen leistbar, gut zugänglich und von hoher Qualität sein sollen. 


Die Kommission spricht eine Reihe von horizontalen Themen an, zum Beispiel das sogenannte “gender mainstreaming”, die Informationsgesellschaft, die Schwarzarbeit, die Förderung der lokalen Entwicklung, quantitative Ziele und Indikatoren.


Im folgenden werde sie ihre Einschätzung zu diesen Vorschlägen darlegen: Grundsätzlich sei der Entwurf der Kommission zu begrüßen. In einigen Punkten weiche er dennoch von ihren eigenen Vorstellungen ab. So sei etwa die vorgeschlagene neue Leitlinie vier zu einseitig auf die Arbeitskräfte ausgerichtet, und bei der neuen Leitlinie zum Dienstleistungssektor sollte ihrer Meinung nach mehr Augenmerk auf die Qualität der Arbeitsrechte und auf sozial- und arbeits�rechtliche Absicherung der Beschäftigten gelegt werden. Die Verankerung des “gender main�streamings” nur auf die Chancengleichheit der Geschlechter entspreche hingegen absolut ihren Vorstellungen. Dennoch fehlen aus ihrer Sicht trotzdem in der Säule vier einige wesentliche Punkte, wie zum Beispiel der vom informellen Rat für Gleichstellung der Arbeits- und Sozialmi�nister in Innsbruck deutlich zum Ausdruck gebrachte Wunsch nach einer Formulierung der Reduktion der Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in der Leitlinie 16 und einer Überprüfung von Hindernissen wie etwa steuerlichen Nachteilen und Benachteiligung bei Sozialleistungen, die dem Wiedereintritt in das Arbeitsleben entgegenstehen, in der Leitlinie 18. Weiters sollte im Zusammenhang mit der Zielsetzung der Erhöhung der Frauenbeschäftigung der grundsätzliche Verweis auf soziale Absicherung vorgenommen werden. – Letztere Punkte wurden beim informellen Ministerrat in Innsbruck sehr ausführlich diskutiert, wobei zum Aus�druck gebracht wurde, daß eine Weiterentwicklung wünschenswert sei.


In bezug auf die horizontalen Themen sehe sie eine gewisse Gefahr der Überfrachtung. Ihrer Meinung nach sollte man sich mehr auf die wesentlichen Punkte konzentrieren, etwa sollte auf die wichtige Rolle von Makrowirtschaftspolitiken für eine günstige Wachstums- und Beschäfti�gungsentwicklung hingewiesen werden.


Zusammenfassend betont die Rednerin, daß diese beschäftigungspolitischen Leitlinien aus ihrer Sicht das wichtigste Instrument für die Entwicklung von konkreten Beschäftigungsstrategien sind, weil sie für die Mitgliedstaaten verbindlich sind und umgesetzt werden müssen. Die Mit�gliedstaaten müssen regelmäßig über den Umsetzungsstand der Nationalen Aktionspläne be�richten.


Die konkreten Vorschläge der Kommission werden anläßlich des Ministerrats vom 20. 11. 1998 diskutiert werden. Am 23. 11. 1998 wird der sogenannte ECOFIN stattfinden, bei welchem sowohl über den Bericht des wirtschaftspolitischen Ausschusses als auch über einen gemein�samen Bericht über die Leitlinien für den Europäischen Rat diskutiert werden wird. Am 1. 12. 1998 wird noch einmal eine Ministerratssitzung der Arbeits- und Sozialminister stattfinden. Außerdem habe man sich für den sogenannten Jumbo-Rat, die gemeinsame Sitzung der Arbeits-, Sozial- und Finanzminister, vorgenommen, für den Europäischen Rat ein gemein�sames Positionspapier für eine politische Akkordierung auf der Ebene der Staats- und Regie�rungschefs zustande zu bringen.


Zum Bericht über die Entwicklung der Erwerbsquoten 1998: In diesem Bericht wird umfangreich auf die Beschäftigungssituation, aber auch auf die allgemeine wirtschaftliche Situation der Mit�gliedstaaten eingegangen. Einen zentralen Punkt bildet die Darstellung der Entwicklung der Be�schäftigungsquote in der Europäischen Union und möglicher Beiträge der Mitgliedstaaten, wie diese angehoben werden kann. 


In diesem Bericht wird deutlich ein Quervergleich zu der Entwicklung in den USA gezogen, weil dieser in Anbetracht der vergleichbaren wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen repräsentativ als sinnvoll erachtet wurde. Der Vergleich der Beschäftigungsquoten im ersten Punkt zeigt, daß die Beschäftigungsquote innerhalb der EU relativ niedrig ist. 1997 betrug die durchschnittliche Beschäftigungsquote in der EU 60,5 Prozent, in den USA hingegen 74 Prozent. Eine ge�schlechtsspezifische Aufschlüsselung zeigt, daß die Frauenbeschäftigungsquote in der EU im Vergleich zu den USA besonders gering ist: 1997 betrug die Frauenbeschäftigungsquote in der EU 50,5 Prozent, in den USA jedoch 67,5 Prozent.


Im zweiten Punkt wird vorgeschlagen, die Beschäftigungsquote nicht nur im Hinblick auf die Ver�ringerung der Arbeitslosigkeit zu erhöhen, sondern auch zu versuchen, noch nicht gänzlich aus�geschöpfte Beschäftigtenpotentiale zu nutzen und besonderes Augenmerk vor allem auf die Frauen, die jungen, aber auch die älteren Menschen zu legen, Menschen länger im Beschäfti�gungsprozeß zu halten, Schwerpunkte auf eine gute Ausbildung der Jugend zu legen. 


Bei den verschiedenen Vorschlägen werden angebots- und nachfrageseitige Überlegungen vor�genommen, und es zeigt sich, daß insbesondere im Dienstleistungssektor und bei der Teilzeit�arbeit eine Entwicklung im Sinne von mehr Beschäftigung festzustellen ist.


Es wird betont, daß es sehr wichtig sei – und das treffe sich auch mit ihren Einschätzungen –, daß ein entsprechendes Wirtschaftswachstum gegeben ist, damit die Beschäftigung gesichert und erweitert und Arbeitslosigkeit beseitigt werden kann. Es wird davon ausgegangen, daß ein Wachstum von über 2 Prozent notwendig ist, damit die Beschäftigung erhöht werden kann, und ein Wachstum von mindestens 3 Prozent erforderlich ist, um die Arbeitslosigkeit reduzieren zu können. – Soweit die Einschätzungen der Kommission.


Ihrer Meinung nach sei noch hinzuzufügen, daß der Dienstleistungssektor und der Bereich der Teilzeitarbeit in diesem Zusammenhang verstärkt zu beachten sind, wobei darauf Bedacht ge�nommen werden müsse, daß auf Arbeitnehmer kein Druck ausgeübt wird, daß ihre Vollarbeits�verhältnisse unfreiwillig in Teilzeitarbeitsverhältnisse umgewandelt werden. Beim Wechsel von Vollzeit- auf Teilzeitbeschäftigung müsse es mehr Transparenz geben 


Bei den angebotsseitigen Maßnahmen, bei welchen es insbesondere um die Frage der Stär�kung der Frauenbeschäftigung geht, wird betont, wie wichtig es ist, daß entsprechende Kinder�betreuungseinrichtungen vorhanden sind.


Zum Entwurf des Gemeinsamen Berichtes zur Beschäftigung 1998: Die Zielsetzung dieses Berich�tes ist es, die Beschäftigungssituation in den Mitgliedstaaten darzustellen und die Anstren�gun�gen der einzelnen Mitgliedstaaten hinsichtlich der Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leitlinien 1998 in den Nationalen Aktionsplänen zu dokumentieren, zu untersuchen und zu be�werten. Es wurde versucht, die Ausgangslage in den Mitgliedstaaten anhand von objektiven Indi�katoren darzustellen, wobei dieser Vergleich selbstverständlich unterschiedlich interpretiert wer�den könne.


Die Kommission kommt zu folgenden Schlußfolgerungen und Vorschlägen: Zunächst wird vor�geschlagen, daß die vier Säulen in den Leitlinien beibehalten werden. Insgesamt gibt es wenig Änderungen, und zwar weil die Leitlinien und die Nationalen Aktionspläne ein mehrjähriges Projekt sind. Weiters wird vorgeschlagen, daß beim Berichtsverfahren rationeller vorgegangen wird und nur mehr ein jährlicher Bericht der Mitgliedstaaten über die Umsetzung erforderlich ist.


Der österreichische Nationale Aktionsplan erhielt eine sehr anerkennende Bewertung, hoch be�wertet wurden vor allem die österreichischen Maßnahmen im Bereich der Frauen- und der Jugendlichenbeschäftigung. Ferner wurde die Bedeutung der österreichischen aktiven Arbeits�marktpolitik hervorgehoben. Schließlich wurde betont, daß die Einbindung der Sozialpartner bei der Erstellung des österreichischen Nationalen Aktionsplans und dessen Umsetzung absolut positiv zu bewerten ist.


Bundesrat Gottfried Jaud (ÖVP, Tirol) stellt fest, daß Bundesministerin Hostasch davon ge�sprochen habe, daß in der Vergangenheit besondere Betonung auf die Stabilitätspolitik gelegt wurde, während man für die Zukunft die Beschäftigungspolitik stärker in den Vordergrund stellen wolle. – Selbstverständlich sei das immer eine Gratwanderung. 


Der Redner stellt im Lichte dessen die Frage, ob Bundesministerin Hostasch nicht befürchte, daß Projekte zur Senkung der Arbeitslosigkeit auf Kosten des Stabilitätspaktes und auf Kosten eines harten Euro gehen könnten.


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch meint dazu, daß sie diese Befürchtung nicht teile. Sie sei überzeugt, daß es möglich ist, Stabilität, Wachstum und Beschäftigung in Einklang zu bringen. Ihrer Meinung nach bieten die Maastricht-Kriterien Spiel�räume, um unter Beibehaltung der Stabilität zusätzliche Impulse zu setzen. 


Allerdings sei es absolut notwendig, daß das “mainstreaming” beachtet wird, daß also wirklich in allen Politikbereichen hinterfragt wird, was für die Beschäftigung nützlich beziehungsweise schädlich ist, wenn Maßnahmen gesetzt werden, und eine entsprechende Abwägung vorgenom�men wird, damit in der Beschäftigungspolitik letztlich positive Effekte erzielt werden können.


Darüber hinaus gebe es bereits viele konkrete Vorschläge im Nationalen Aktionsplan, die nicht budget- und stabilitätsbelastend, sondern wettbewerbs- und wachstumsfördernd sind. 


Ihrer Meinung nach müsse man keine Sorge haben, daß die Stabilität gefährdet wird. Sie sei der Auffassung, daß die sehr restriktive Geld-, Zinsen- und Währungspolitik etwa der Deutschen Bundesbank zu restriktiv sei. In diesem Sinne dürfe die Europäische Zentralbank in ihrer Ge�samtverantwortung auch die Beschäftigungspolitik nicht aus den Augen verlieren 


Bundesrat Karl Drochter (SPÖ, Wien) dankt Bundesministerin Hostasch für ihren unermüd�lichen Einsatz um die Beschäftigungspolitik auch auf europäischer Ebene.


Am Vortag habe in Wien ein europäisches Beschäftigungsforum stattgefunden, bei welchem die gegenwärtige Situation diskutiert wurde. Es bestehe Bedarf nach einer Modernisierungsoffen�sive.


Bundesministerin Hostasch habe erwähnt, daß die EU und auch Österreich in diesem Zusam�menhang große Defizite im Vergleich zu den USA aufweisen. – Seiner Meinung nach stehe die�se Tatsache in einem ursächlichen Zusammenhang dazu, daß in Österreich immer noch Über�kapazitäten der Ausbildung im Produktivbereich bestehen. Es müßten viel mehr Anreize geschaffen werden, daß die Chancen in anderen Beschäftigungsbereichen genützt werden.


Hinsichtlich der Ankurbelung der Frauenbeschäftigung müßte, wie schon erwähnt wurde, die Zahl der Kinderbetreuungseinrichtungen erhöht sowie deren Qualität verbessert werden.


Vorbeugen sei besser als Heilen; daher sollten präventive Maßnahmen getroffen werden, daß Menschen nicht zu Langzeitarbeitslosen werden. Es müßten neue Ideen in die Diskussion ein�gebracht werden, welche Maßnahmen etwa gesetzt werden können, damit ältere und hoch qualifizierte Arbeitnehmer nicht in die Arbeitslosigkeit abgedrängt werden. 


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch betont, daß sie letztere Ausführungen vollinhaltlich unterstreichen könne. Sie sei überzeugt, daß entsprechende Modernisierungsmaßnahmen sowohl im Bereich der Wirtschafts- wie auch der Beschäftigungs�politik auf europäischer Ebene zu positiven Effekten in beiden Bereich führen. Sie sei der Meinung, daß es wichtig ist, daß die Europäische Zentralbank einen größeren Finanzierungs�spielraum erhalten hat.


Betreffend konkrete beschäftigungspolitische Maßnahmen in Österreich vertrete sie die Auffas�sung, daß es wichtig sei, daß territoriale Beschäftigungspakte in Angriff genommen und in die�sem Bereich entsprechende Schritte gesetzt werden.


Darüber hinaus werde ein Versuch betreffend derzeit nicht marktfähige Arbeit gestartet werden, wobei es sich um Arbeitsbereiche handelt, die derzeit nicht finanziert werden, die jedoch gesell�schaftlich sinnvoll und notwendig sind. Im Rahmen des Programms “New Start” sollen Projekte gefördert werden. Im Zuge dieser Projekte soll an arbeitslos gemeldete Personen im Rahmen des Arbeitsmarktservice herangetreten werden und ihnen sinnvolle Arbeit etwa auf kommunaler Ebene mit Förderung auf ein Jahr angeboten werden. Innerhalb dieses Jahres muß sich heraus�stellen, daß Nachhaltigkeit und Marktfähigkeit gegeben sind, damit eine kontinuierliche Weiter�füh�rung der Beschäftigung möglich ist.


Betreffend die Maßnahmen für die Schulabgänger der Jahre 1998 und 1999 habe sie dem Hohen Haus bereits berichtet. Es besteht das Angebot, daß jedem Schulabgänger ein Ausbil�dungs- beziehungsweise Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. Mitte November 1998 wird überprüft, ob von diesem Angebot für die Schulabgänger 1998 Gebrauch gemacht wurde. Es besteht noch ein gewisser Spielraum, der ausgenützt werden kann. Beim morgigen Ministerrat werde voraussichtlich ein Vorschlag Farnleitner/Hostasch die Zustimmung erhalten, daß auch die Schulabgänger 1997 in dieses Auffangprojekt mit einbezogen werden. In diesem Zusam�menhang müsse festgestellt werden, daß die Angebote so formuliert wurden, daß wirklich jeder Schulabgänger und jede Schulabgängerin, die davon Gebrauch machen wollte, diese auch tat�sächlich in Anspruch nehmen konnte und auf diese Weise eine Chance erhielt.


Bundesrat Dr. Paul Tremmel (Freiheitliche, Steiermark) stellt fest, daß es laut dem Bericht des Europäischen Rates von Luxemburg 18 Millionen Arbeitslose in der EU gegeben hat. Nach dem vorliegenden Bericht sind 800 000 weitere Arbeitslose hinzugekommen.


Es werde von europaweiten Bestrebungen berichtet, die Arbeitslosigkeit abzusenken. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, wie hoch die Arbeitslosigkeit im EU-Durchschnitt ist.


Bundesministerin Hostasch habe die Gegenüberstellung im Bericht über die Entwicklung der Erwerbsquoten 1998 zwischen den USA und der EU erwähnt: 1997 betrug die durchschnittliche Beschäftigungsquote in der EU 60,5 Prozent, in den USA hingegen 74 Prozent. – Gibt es im Rahmen der EU konkrete Bemühungen, sich den Zahlen der USA anzunähern?


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch stellt zu letzterer Frage fest, daß man betreffend die Erwerbsquoten vorsichtig sein müsse: Man müsse die Sta�tistiken genau verfolgen, die gemäß Analysen des EUROSTAT festgehalten wurden. Es gebe derzeit steigende Erwerbsquoten, und Vergleiche seien mit Vorsicht zu genießen. Aus dem Quervergleich zu den USA, über den sie berichtet hat, dürften für die Situation in Österreich keine falschen Schlüsse gezogen werden. 


Betreffend Bekämpfung der Arbeitslosigkeit habe sie erwähnt, daß man derzeit versuche, Be�mühungen betreffend Wirtschaftswachstum und Hebung der Beschäftigtenzahlen in Einklang zu bringen. Die einzelnen Maßnahmen sind im Detail im österreichischen NAB verankert. 


Die Arbeitslosigkeitsrate sei im EU-Durchschnitt unter 10 Prozent gesunken. Österreich hat gemäß EUROSTAT eine gleichbleibende Arbeitslosigkeitsrate von 4,5 Prozent.


Bundesrätin Ilse Giesinger (ÖVP, Vorarlberg) dankt Bundesministerin Hostasch für den aus�führlichen Bericht.


Ihr sei die Bekämpfung der Frauenarbeitslosigkeit ein besonderes Anliegen. Welche konkreten Maßnahmen seien in dieser Hinsicht geplant?


Weiters habe Bundesministerin Hostasch von Arbeit gesprochen, die bisher keinen Markt gefun�den hat. Was sei in diesem Zusammenhang konkret geplant?


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch stellt zu letzterer Frage fest, daß es sich hiebei um Situationen handelt, in welchen es sinnvoll wäre, daß Arbeiten durchgeführt werden, bislang aber keine Finanzierung für diese Arbeiten vorgenommen wurde. Dazu werden Richtlinien verfaßt, welche Möglichkeiten ausgeschöpft und wie dafür auch Förde�rungen gesichert werken können. Dabei ist beispielsweise an Projektgruppen gedacht, und es sollen dafür Menschen eingesetzt werden, die arbeitslos gemeldet sind. Die Laufzeit für diese Projekte ist ein Jahr.


Betreffend die Frauenarbeitslosigkeit sei sie sehr froh, daß die Kommission den österreichi�schen Vorschlägen betreffend die vierte Säule gefolgt ist. Denn früher wurden Frauen und Be�hinderte fast gleich behandelt, was man hier nicht als zutreffend empfunden habe, was jedoch nicht bedeutet, daß Behinderte nicht auch Chancengleichheit vorfinden sollen.


In den Leitlinien sollte ihrer Auffassung noch mehr die Frage der Einkommensunterschiede herausgearbeitet werden, verbunden mit der Aufforderung, diese Einkommensunterschiede zu verringern. Weiters sollten die Steuer- und Sozialabgaben kritisch darauf durchleuchtet werden, inwieweit sie die Frauenbeschäftigung fördern beziehungsweise hemmen.


Einen Schwerpunkt bilden die Erhöhung der Zahl und die Verbesserung der Qualität der Kinder�betreuungseinrichtungen.


Im österreichischen NAB wurden diese Fragen sehr ausführlich behandelt, und es bleibe nun abzuwarten, welchen Widerhall diese Anregungen auf europäischer Ebene finden. 


Bundesrätin Irene Crepaz (SPÖ, Tirol) stellt die Frage, wie weit die Frage der Änderung der vierten Säule im Ecofin ihren Ausdruck findet.


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch teilt dazu mit, daß diese Frage in den nächsten Tagen sowohl im Rat der Arbeits- und Sozialminister als auch im Jumbo-Ministerrat eingehend erörtert werden soll.


Sie sei zufrieden, daß es unter österreichischer Präsidentschaft gelungen sei, eine diesbezüg�liche Neudefinition anzuregen, und sie hoffe, daß es gelingt, daß auf europäischer Ebene dazu übergegangen wird.


Bundesrat Dr. Peter Harring (Freiheitliche, Kärnten) stellt im Anschluß an die Ausführungen des Bundesrates Jaud die Frage, wie sich die Einführung des Euro auf die Beschäftigung aus�wirken wird beziehungsweise zu welchen Wechselwirkungen es kommen könnte.


Weiters stellt er die Frage, inwieweit die Klein- und Mittelbetriebe im Nationalen Aktionsplan be�rücksichtigt werden, da diese seiner Meinung im NAB zu kurz kommen.


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch betont zur zweiten Frage noch einmal die Auffassung, daß die Bemühungen, Wachstum, Beschäftigung und Stabilität in Einklang zu bringen, sich gewiß auch für die klein- und mittelständischen Be�triebe positiv auswirken werden.


Mit der einheitlichen europäischen Währung werden ihrer Meinung nach dem Wirtschaftsstand�ort Europa sehr große Chancen verliehen, etwa dadurch, daß die Unternehmen keine Kursver�luste mehr haben und daß das Risiko insgesamt kalkulierbarer ist. Und diese Vorteile werden sich auch auf die Beschäftigungssituation umsetzen lassen.


Es stelle sich ihrer Meinung nach nicht die Frage nach einem harten oder weichen Euro, denn letztlich repräsentiert die gesamte Gemeinschaft den Wert dieser Währung durch ihre Wirt�schaftskraft. Der Euro wird eine Leitwährung gegenüber der übrigen Welt ähnlich wie der Dollar sein. 


Es sei vom Grundsatz her absolut richtig, daß die Europäische Zentralbank ihre Politik unabhän�gig von der Tagespolitik zu machen hat, denn die Politik der EZB soll langfristig stabilisierend wirken. Dennoch soll diese demokratische Einrichtung verpflichtet sein, die Entscheidungen, die sie trifft, transparenter zu machen und diese auch zu begründen. – Soweit sie informiert sei, stellt Bundeskanzler Mag. Klima die Unabhängigkeit der EZB in keiner Weise in Frage, verlangt jedoch, daß Entscheidungen und die Gründe für diese deutlich erkennbar gemacht werden. 


Anläßlich des Zusammentreffens in Pörtschach wurde von den Regierungschefs ihres Erach�tens sehr klar herausgearbeitet, wohin der europäische Weg gehen soll: Stabilität, Wachstum und Beschäftigung sollen miteinander verbunden und weiterentwickelt werden, und es soll eine Demokratisierung der Entscheidungen geben. Derzeit stehe man allerdings erst am Beginn dieser Diskussion und der diesbezüglichen Entwicklungen.


Bundesrat Dipl.-Ing. Hannes Missethon (ÖVP, Steiermark) hält fest, daß es bezüglich den Nationalen Aktionsplan in der Steiermark bereits gewisse Vorerfahrungen gebe. So wurde zum Beispiel der Verein “Wirtschafts� und Beschäftigungsinitiative Leoben” gegründet, der die Auf�gabe hat, 100 Jugendliche einzustellen und diese quasi über Personalleasing als Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Dieser Verein trete selbstverständlich auch in Konkurrenz zu Personal�leasingfirmen, die auf dem freien Markt agieren, und auf diese Weise komme es zu wettbe�werbsverzerrenden Situationen, weil die Vereine sich auf hohe Förderungen stützten können. – Im Hinblick darauf stellt der Redner die Frage an Bundesministerin Hostasch, wie Unternehmen vor wettbewerbsverzerrenden Situationen geschützt werden können.


Zweite Frage: Gelten in bezug auf diese Vereine sämtliche gesetzlichen Regelungen wie Gewer�beordnung oder Arbeitnehmerschutzgesetz?


Betreffend Jugendlichenbeschäftigung wird der Chef des AMS Steiermark Hans Kaiser in der “Kleinen Zeitung” vom 18. 11. 199 zitiert: “Die Politik versucht, mit sehr kurzfristig angelegten Maßnahmen ein strukturell bedingtes Problem zu bearbeiten.” Im Klartext handle es sich hiebei um Maßnahmen, die darauf abzielen, die Arbeitslosenzahlen optisch zu schönen. Von den Jugendlichen werde verlangt, auf Überbrückungsangebote einzugehen, die nicht ihren Bedürf�nissen entsprechen. Lehnen sie ab, werden sie punziert: “Die Regierung nimmt ihnen damit end�gültig jede Perspektive.” – In der Tat haben 50 Prozent der Jugendlichen diese Angebote nicht angenommen. Was plant die Regierung betreffend diese Jugendlichen, die die Angebote nicht annehmen wollen? Welche diesbezüglichen Maßnahmen sind vorgesehen?


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch meint dazu, daß man genauer hinterfragen müßte, was Hans Kaiser tatsächlich gesagt hat und was er sonst noch gesagt hat.


Betreffend die Beschäftigung von Jugendlichen gebe es sowohl Arbeitsplätze in der Privatwirt�schaft als auch ergänzende Initiativen, und das sei ihrer Meinung nach absolut notwendig, weil der Markt nicht in der Lage ist und voraussichtlich auch in Zukunft nicht sein wird, jedem und jeder Jugendlichen eine faire Chance zur Integration ins Berufsleben zu geben. Daher bestehe die öffentliche Verantwortung, ergänzende Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die Zielgrup�pen der Angebote im Rahmen dieser Projekte sind benachteiligte Gruppen, etwa diejenigen, die aufgrund des Drucks in der Wirtschaft in einem normalen Privatbetrieb keine Chance haben, eine Ausbildung zu erhalten. – Solche Maßnahmen dürfe man nicht als wettbewerbsverzerrend betrachten, denn es bestehen kaum Alternativen zu dieser Vorgangsweise.


Im Rahmen derartiger Projekte und Initiativen gelten selbstverständlich sämtliche arbeitsrecht�lichen Bedingungen wie für jedes andere Arbeitsverhältnis.


Bundesrat Engelbert Weilharter (Freiheitliche, Steiermark) bemerkt, daß außer Zweifel stehe, daß der Gemeinsame Bericht zur Beschäftigung 1998 durchaus als europäischer Aktionsplan für Beschäftigung betrachtet werden kann. Die Zielsetzung sei im Grunde dieselbe wie bei den Nationalen Aktionsplänen, nämlich die Schaffung von Beschäftigung. 


Um dieses Ziel zu erreichen, seien allerdings Initiativen erforderlich. – In Anbetracht dessen stellt der Redner die Frage an Bundesministerin Hostasch, inwieweit diese Initiativen innerhalb der Europäischen Union quantifiziert wurden. Gibt es darüber Übereinstimmung?


Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Eleonora Hostasch teilt dazu mit, daß die Zielerreichung von der Quantifizierung her primär auf nationale Ebene gelegt wurde. Die einzelnen Nationen sollen sich quantifizierte Ziele setzen, was Österreich und die anderen Mit�gliedstaaten auch getan haben.


Betreffend Quantifizierung auf europäischer Ebene gibt es bereits Überlegungen, es gibt aber auch den Hinweis, daß es, wenn zu viele Quantifizierungen vorgenommen werden, auch zu Widersprüchen in sich selbst kommen kann, was kontraproduktiv wäre. Daher sei es besser, ein allgemeines Ziel anzustreben, als einzeln quantifizierte Ziele. – In diesem Spektrum bewege sich derzeit die Diskussion. Wo das letztlich enden wird, könne sie noch nicht abschätzen. 


Vorsitzender Dr. Kurt Kaufmann dankt Bundesministerin Hostasch für ihre Ausführungen.


Er dankt den Ausschußmitgliedern für ihre Teilnahme und ihr Ausharren und schließt die Sitzung. 


Schluß der Sitzung: 13.10 Uhr
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